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lhre Agentur fur Arbeit halt eine Fiille von
Informationen fiir Sie bereit.

Neben den Informationen in diesem Merkblatt finden
Sie unter » www.arbeitsagentur.de unser umfassen-
des Online-Angebot der ,,eServices‘ sowie ein
interessantes Informationsangebot aus allen Aufgaben-
bereichen der Bundesagentur fiir Arbeit. Sie erhalten
wertvolle Tipps zu den Themen Ausbil-
dung, Berufs- und Studienwahl, Weiter-
bildung, wichtige Informationen ber
Geldleistungen sowie ein umfangreiches
Serviceangebot.

Uber das Job- und Serviceportal
» www.arbeitsagentur.de kénnen Sie beispielsweise:

¢ sich arbeitsuchend und arbeitslos melden,

* Geldleistungen, wie Arbeitslosengeld, beantragen

» wichtige Veranderungen (z.B. Arbeitsaufnahme oder
Arbeitsunfahigkeit) mitteilen

* Fragen zum Arbeitslosengeld an unseren Chatbot
stellen

 Stellenangebote uber die Jobsuche finden

* Vermittlungsvorschlage und Stellenempfehlungen
einsehen und sich bewerben

* Bescheide einsehen

» die Postfachnachricht nutzen — eine datenschutz-
gerechte Alternative zur E-Mail

und vieles mehr.

Wenden Sie sich bitte an das Service Center bzw. den
Empfang in Ihrer Agentur fur Arbeit, wenn Sie weitere
Informationen Uber das Verfahren und die Vorteile
erhalten mdchten.


http://www.arbeitsagentur.de
https://www.arbeitsagentur.de/eservices
http://www.arbeitsagentur.de

Aullerdem kdnnen Sie jederzeit und an jedem Ort auf
ausgewahlte Funktionen Ihres Online-Profils Uber die
Kunden-App ,,BA-mobil“ zugreifen.

QR-Code zum Apple App Store:

Informationen zur App finden Sie im Internet unter:
http://www.arbeitsagentur.de/BA-mobil

Am Ende dieses Merkblattes finden Sie eine Ubersicht
Uber weitere bei lhrer Agentur fiir Arbeit erhaltliche
Merk- und Faltblatter. Diese finden Sie auch unter

» www.arbeitsagentur.de.» Download-Center


https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslosengeld/app-ba-mobil
https://www.arbeitsagentur.de/ba-mobil
http://www.arbeitsagentur.de

Vorwort

Vorwort

Dieses Merkblatt informiert Sie tber lhre wichtigsten
Rechte und Pflichten nach dem Dritten Buch Sozial-
gesetzbuch (SGB Ill), wenn Sie Arbeitslosengeld
beantragen, beantragt haben oder beziehen. Es soll
Sie unterstitzen, die Antragsformulare korrekt auszu-
fullen und erforderliche Unterlagen beizufiigen.

Das Merkblatt informiert Sie z.B. Gber

* lhre Pflichten zur Beendigung der Arbeitslosigkeit
(Eigenbemiihungen und Verfugbarkeit),

* die weiteren Anspruchsvoraussetzungen, die Sie
erfullen missen, um Arbeitslosengeld erhalten zu
kénnen,

 die Bezugsdauer von Arbeitslosengeld,

» die Hohe des Arbeitslosengeldes,

» das Arbeitslosengeld wahrend einer beruflichen
Weiterbildung,

* lhre Mitwirkungs- und Mitteilungspflichten.

Sie finden auch Informationen zu den Leistungen der
Grundsicherung fiir Arbeitsuchende, auf die ein
Anspruch bestehen kann, wenn Arbeitslosengeld nicht,
vorlibergehend nicht oder nicht in ausreichender Héhe
gezahlt wird.

Sie finden das » Merkblatt — Grundsicherung fiir
Arbeitssuchende — Sozialgesetzbuch Zweites Buch
(SGB Il) unter » www.arbeitsagentur.de » Download-
Center » Kachel: Arbeitslos und Arbeit finden

» Merkblétter und Broschiiren. Sie kénnen es auch
bei Ihrem Jobcenter erhalten.


https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/downloads-arbeitslos-arbeit-finden
http://www.arbeitsagentur.de

Vorwort

BITTE BEACHTEN SIE

Dieses Merkblatt ist eine Informationsbro-
schure, die jahrlich aktualisiert wird. Sie
dient lhrer allgemeinen Information und kann
nicht alle Bestimmungen erschépfend dar-
stellen.

Wenden Sie sich bitte an das Service Center
oder den Empfang in Ihrer Agentur fir Arbeit,
wenn Sie Fragen haben.

Telefonisch erreichen Sie lhre Agentur fiir
Arbeit montags—donnerstags von

08:00 bis 18:00 Uhr und freitags von
08:00 bis 14:00 Uhr uiber die gebiihren-
freie Servicerufnummer 0800 4 5555 00.

Der Aktualitatsstand dieses Merkblattes ist
auf der Rickseite der Broschiire angegeben.



Das Wichtigste vorweg

Das Wichtigste vorweg:

12 Punkte, auf die es ankommt!

» Bei Beendigung eines Arbeits- oder Ausbildungsver-
héltnisses sind Sie verpflichtet, sich spatestens drei
Monate vorher arbeitsuchend zu melden. Erfahren
Sie von der Beendigung weniger als drei Monate vor-
her, missen Sie sich innerhalb von drei Tagen mel-
den. Sie kénnen sich online, personlich, telefonisch
oder schriftlich arbeitsuchend melden. Melden Sie
sich nicht rechtzeitig, kann eine Sperrzeit eintreten.
Bei einem betrieblichen oder schulischen Ausbil-
dungsverhaltnis gilt die Pflicht zur Meldung nicht.
Weitere Hinweise dazu finden Sie in » Abschnitt 1.

* Arbeitslosengeld wird frihestens von dem Tag an ge-
zahlt, an dem Sie sich online im Fachportal der Bundes-
agentur fir Arbeit (auf » www.arbeitsagentur.de/
eservices » Leistungen und Angebote der
Agentur fiir Arbeit » Arbeitsuchend oder Arbeits-
los melden) oder persdnlich bei lhrer Agentur fur
Arbeit arbeitslos melden.

* Um Beschaftigungslosigkeit nicht eintreten zu lassen
oder zu beenden, sind Sie verpflichtet, eigenverant-
wortlich nach einer Beschaftigung zu suchen, eine
zumutbare Beschaftigung aufzunehmen oder an
einer beruflichen EingliederungsmafRnahme teilzu-
nehmen.

Auf Verlangen der Agentur fur Arbeit missen Sie Ihre
Eigenbemihungen nachweisen. Weitere Hinweise
dazu finden Sie in » Abschnitt 2.4.


https://www.arbeitsagentur.de/eservices 
https://www.arbeitsagentur.de/eservices 
https://www.arbeitsagentur.de/eservices 
https://www.arbeitsagentur.de/eservices 

Das Wichtigste vorweg

* Unter Umstédnden mussen Sie mit dem Wegfall der

Leistung oder mit Sperrzeiten rechnen, wenn Sie

¢ sich nicht selbst aktiv um Arbeit bemUihen,

» die wahrend lhrer Arbeitslosigkeit von der Agentur
fur Arbeit geforderten Eigenbemiihungen nicht
nachweisen,

* zumutbare Arbeitsmoglichkeiten nicht nutzen,

» Eingliederungsmafinahmen (z.B. MaRhahmen
der beruflichen Weiterbildung oder MaRnahmen
zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung)
ablehnen
oder

» einer Aufforderung, sich zu melden oder zu einem
Termin zu erscheinen, nicht folgen.

* Bitte melden Sie lhrer zustandigen Agentur flr Arbeit
sofort alle Anderungen, die Ihren Leistungsanspruch
beeinflussen. Teilen Sie bitte insbesondere umge-
hend jede Anderung des Familienstandes, der Lohn-
steuerklasse und / oder des Faktors mit. Wenn Sie
mit Ihrer Ehegattin / lnrem Ehegatten oder in einer
eingetragenen Lebenspartnerschaft die Lohnsteuer-
klassen wechseln, lassen Sie sich wegen der
finanziellen Auswirkungen unbedingt vor dem
Lohnsteuerklassenwechsel bei Ihrer Agentur fiir
Arbeit beraten. Weitere Hinweise dazu finden Sie in
Abschnitt 8.2. und Abschnitt 4.

* Bitte melden Sie lhrer Agentur fur Arbeit vorab jeden
Umzug oder eine geplante Ortsabwesenheit (Urlaub/
Reise). Weitere Hinweise dazu finden Sie in
» Abschnitt 8.2 und » Abschnitt 2.5.

» Das Arbeitslosengeld wird bargeldlos ausgezahlt.
Richten Sie deshalb bitte ein Konto ein, falls noch
nicht geschehen.

» Die Entscheidung Uber lhren Antrag wird lhnen durch
einen Bescheid bekannt gegeben.



Das Wichtigste vorweg

* Wahrend lhres Leistungsbezuges sind Sie kranken-,
pflege-, renten- und unfallversichert. Melden Sie eine
Arbeitsunfahigkeit bitte sofort, unter Angabe des kon-
kreten Zeitraumes, lhrer Agentur fiir Arbeit. Ihre Mit-
teilung ist in jedem Fall erforderlich, auch wenn die
Daten der Arbeitsunfahigkeit durch lhren Arzt oder
Arztin elektronisch an Ihre Krankenkasse tbermittelt
wurden. Nutzen Sie fiir lhre Mitteilung bevorzugt
» http:/lwww.arbeitsagentur.de/eservices
» Leistungen und Angebote der Agentur
fur Arbeit » Verdnderung mitteilen oder die
BA-mobil App. Nach einer Unterbrechung des Leis-
tungsbezuges mussen Sie sich in bestimmten Fallen
erneut arbeitslos melden.

* lhre Agentur fur Arbeit ist berechtigt, Sie zur personli-
chen Meldung aufzufordern, weitere Auskunfte einzu-
holen sowie Sachverhalte zu ermitteln. Hierzu gehort
auch die Veranlassung arztlicher oder psychologi-
scher Untersuchungen.

* Bewahren Sie die von lhrer Agentur fir Arbeit ausge-
stellten Nachweise sorgféltig auf.

 Bitte beachten Sie, dass die von Ihnen eingereichten
Papierunterlagen nach Uberfiihrung in eine elektroni-
sche Form und nach einer Aufbewahrungszeit von
6 Wochen vernichtet werden. Sollten Sie Original-
unterlagen eingereicht haben und diese wieder be-
noétigen, teilen Sie dies bitte rechtzeitig schriftlich mit.


http://www.arbeitsagentur.de/eservices
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Erlduterung zur Zeichenverwendung

Erlauterung zur Zeichen-
verwendung

! BITTE BEACHTEN SIE

Hierauf mussen Sie besonders achten, ins-
besondere um flr Sie negative Folgen ver-
meiden zu kénnen.

= ZUSAMMENFASSUNG

Hier werden die wichtigsten Informationen kurz fir Sie
gesammelt.

]
I HINWEIS

Hier erhalten Sie zusatzliche nitzliche Informationen.

@ TIPP

Hier erhalten Sie kleine Ratschlage, die vielleicht nitz-
lich fur Sie sind.

E_) LINK

Hier wird erlautert, wo Sie die Informationen im Internet
finden.

BEISPIEL

Hier finden Sie beispielhafte Fallgestaltungen zur Ver-
anschaulichung gesetzlicher Regelungen.

12



1. Was mussen Sie tun, wenn Arbeitslosigkeit droht?

1. Was miissen Sie tun, wenn
Arbeitslosigkeit droht?

Vorab ein Hinweis zu den nachfolgend verwendeten
Begriffen Arbeitsuchendmeldung und Arbeitslosmel-
dung.

Mit der Arbeitsuchendmeldung zeigen Sie der Agentur
fur Arbeit an, dass Sie aus lhrem Arbeitsverhaltnis
ausscheiden und wegen drohender Arbeitslosigkeit
nach Arbeit suchen. Damit kann die Agentur flr Arbeit
fur Sie vermittlerisch tétig werden und unter Umstan-
den lhre Arbeitslosigkeit vermeiden oder verkirzen.
Deshalb hat der Gesetzgeber die Pflicht zur frihzeiti-
gen Arbeitsuchendmeldung eingeftihrt.

Von der Arbeitsuchendmeldung ist die Arbeitslosmel-
dung zu unterscheiden. Mit der Arbeitslosmeldung zei-
gen Sie an, dass die Arbeitslosigkeit eingetreten ist
oder in Kirze eintreten wird. Die Arbeitslosmeldung

ist eine Voraussetzung fiir den Anspruch auf Arbeits -
losengeld.

Wegen unterschiedlicher gesetzlicher Fristen fiir die
frihzeitige Arbeitsuchendmeldung und die Arbeitslos-
meldung kann fir die Arbeitslosmeldung eine weitere
personliche Vorsprache in der Agentur fur Arbeit erfor-
derlich werden. Auf unserer Internetseite kbnnen Sie
sich fir die personliche Arbeitslosmeldung einen
Termin buchen. Alternativ zur persénlichen Arbeitslos-
meldung kénnen Sie sich auch online im Fachportal
der Bundesagentur fir Arbeit arbeitslos melden.

13



1. Was mussen Sie tun, wenn Arbeitslosigkeit droht?

Friihzeitige Arbeitsuchendmeldung

Sie sind verpflichtet, sich spatestens drei Monate vor
der Beendigung lhres Arbeits- oder Ausbildungsver-
haltnisses bei der Agentur fir Arbeit arbeitsuchend zu
melden. Liegen zwischen der Kenntnis des Beendi-
gungszeitpunktes und der Beendigung des Arbeits-
und Ausbildungsverhaltnisses weniger als drei Mona-
te, missen Sie sich innerhalb von drei Tagen nach
Kenntnis des Beendigungszeitpunktes melden.

Sie kénnen sich online, personlich, telefonisch oder
schriftlich arbeitsuchend melden.

Auch wenn der Arbeitgeber eine Weiterbeschaftigung
in Aussicht stellt oder der Fortbestand des Arbeits-
oder Ausbildungsverhaltnisses gerichtlich geltend
gemacht wird, besteht die Pflicht zur Meldung.

Die Pflicht zur Meldung besteht bei betrieblichen oder
schulischen Ausbildungsverhaltnissen nicht.

! BITTE BEACHTEN SIE
Eine Sperrzeit von einer Woche kann
eintreten, wenn Sie sich nicht — wie
beschrieben — bei einer Agentur fiir Arbeit
rechtzeitig arbeitsuchend melden. Nahere
Informationen zur Pflicht zur frihzeitigen
Arbeitsuche finden Sie im Internet unter
» www.arbeitsagentur.de.

14
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2. Was missen Sie tun, wenn Arbeitslosigkeit eintritt?

2. Was miussen Sie tun, wenn
Arbeitslosigkeit eintritt?

2.1 Arbeitslos melden

Leistungen kénnen Sie nur erhalten, wenn Sie der
zustandigen Agentur fiir Arbeit Ihre Arbeitslosigkeit
gemeldet haben. Sie kdénnen sich hierzu online
arbeitslos melden. Sie bendtigen dafiir ein Ausweis-
dokument mit Online-Ausweisfunktion, die kostenlose
AusweisApp sowie ein Smartphone oder ein Karten-
lesegerat. Starten Sie die Online Arbeitslosmeldung auf
» www.arbeitsagentur.de/eservices » Leistungen
und Angebote der Agentur fiir Arbeit » Arbeitsu-
chend und arbeitslos melden. Oder Sie suchen |hre
Agentur flr Arbeit auf, um sich persénlich arbeitslos zu
melden.

Es ist wichtig, dass Sie sich spéatestens am 1. Tag der
Arbeitslosigkeit arbeitslos melden; dies kann auch
innerhalb von 3 Monaten vor dem Beginn der
Arbeitslosigkeit geschehen. Beachten Sie jedoch bitte
unbedingt die Hinweise zur gesonderten Arbeit-
suchendmeldung in » Abschnitt 1.

i HINWEIS

Ihre personliche oder online vorgenommene Arbeits-
losmeldung ist eine unverzichtbare Anspruchs-
voraussetzung zum Bezug von Arbeitslosengeld!
Wenn Sie sich nicht arbeitslos gemeldet haben und
arbeitsunfahig erkranken, kann dies dazu flhren,
dass Sie keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld oder
Krankengeld haben.

15
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2. Was missen Sie tun, wenn Arbeitslosigkeit eintritt?

Wenn Sie sich am ersten Tag nach dem Ende Ihrer
Beschéftigung oder krankheitsbedingten Arbeitsunféhig-
keit personlich arbeitslos melden wollen, aber nicht
kdénnen, weil lhre Agentur fiir Arbeit nicht dienstbereit
ist (z. B. an Samstagen, Sonntagen oder Feiertagen),
entstehen lhnen keine Nachteile. Sie mlissen dann die
Meldung am n&chsten Tag nachholen, an dem lhre
Agentur flr Arbeit wieder gedffnet ist. Anderenfalls gilt
die Arbeitslosmeldung erst ab dem Tag der tatsach-
lichen Meldung.

BEISPIEL

Das Beschéaftigungsverhaltnis endet am 30. April. Ers-
ter Tag der Arbeitslosigkeit ist der 1. Mai. Die Agentur
fur Arbeit ist an diesem Feiertag geschlossen. Bei
Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen wird das
Arbeitslosengeld dennoch ab 1. Mai gezahlt, wenn die
elektronische oder personliche Arbeitslosmeldung am
2. Mai nachgeholt wird.

Wenn Sie in einem Nachbarstaat Deutschlands
wohnen und von dort aus als Grenzgénger in Deutsch-
land arbeiten, erhalten Sie bei Arbeitslosigkeit grund-
satzlich Leistungen von lhrem Wohnortstaat. Zur
Sicherung moglicher Anspriiche melden Sie sich bitte
zeitnah beim Trager der Arbeitslosenversicherung in
Ihrem Wohnortstaat.

2.2 Antrag stellen

Sie kénnen den Antrag online unter

» www.arbeitsagentur.de/eservices » Leistungen
und Angebote der Agentur fiir Arbeit

» Arbeitslosengeld beantragen® stellen. Es reicht
aus, wenn Sie den Antrag ca. 2 Wochen vor Eintritt der
Arbeitslosigkeit an die Agentur online Ubermitteln.

16
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2. Was missen Sie tun, wenn Arbeitslosigkeit eintritt?

Beim Ausflllen des Online-Antrages unterstitzen wir
Sie durch Erlduterungen und Hinweise. Dabei werden
ggf. auch weitere Angaben, z.B. zur Beendigung des
Arbeitsverhaltnisses, abgefragt.

Die erforderlichen Unterlagen kénnen Sie wahrend der
Online-Antragstellung hochladen oder zu einem bereits
online gestellten Antrag innerhalb der ,,eServices*
nachreichen.

Sie Ubermitteln den Antrag online an die Agentur fur
Arbeit. Auf einer Checkliste werden alle mit dem Antrag
Ubersandten und ggf. nachzureichenden Unterlagen
angezeigt. Den Bearbeitungsstatus des online
gestellten Antrags kénnen Sie nach Anmeldung in
Ihrem Onlineprofil einsehen.

Bei Fragen erreichen Sie die kostenfreien Service-
Hotlines von Montag—Donnerstag von 08:00 bis 18:00
Uhr und Freitag von 08:00 bis 14:00 Uhr:

0800 4 5555 01 (Technische Unterstutzung)

0800 4 5555 00 (Inhaltliche Auskunfte)

]
I HINWEIS

Die rechtzeitige elektronische oder personliche
Arbeitslosmeldung ist eine unverzichtbare Vor-
aussetzung fir einen Anspruch auf Arbeitslosen-
geld.

Fir die Bearbeitung Ihres Antrages werden oft Arbeits-
bescheinigungen lhrer friiheren Arbeitgeber bendtigt.
Die Erstellung der Arbeitsbescheinigung missen Sie
von lhrem friiheren Arbeitgeber verlangen. Wenn Sie
den Antrag auf Arbeitslosengeld online stellen, kann
die Anforderung der Arbeitsbescheinigung von lhren
friheren Arbeitgebern durch die Bundesagentur fur
Arbeit erfolgen. Nach Eingang der elektronischen
Arbeitsbescheinigung von lhrem Arbeitgeber erhalten
Sie einen Abdruck von uns zugesandt.

17



2. Was missen Sie tun, wenn Arbeitslosigkeit eintritt?

Bearbeitung lhres Antrages

Nach Eingang lIhres Antrages, der Arbeitsbescheini-
gung und ggf. anderer Unterlagen priift die Agentur
schnellstmdglich, ob eine Entscheidung getroffen
werden kann. Eventuell werden weitere Angaben oder
Unterlagen nachgefordert.

Bis zur Entscheidung Uiber den Antrag kénnen Sie fest-
legen, dass |hr Leistungsanspruch nicht oder erst zu
einem spateren Zeitpunkt entstehen soll.

Ihre gesamten Angaben und Daten unterliegen dem
Sozialdatenschutz. Die Agentur flr Arbeit darf sie nur
im Rahmen der gesetzlichen Erméachtigungen an Dritte
weitergeben.

2.3 Beschiftigungslos sein

Sie mussen fur den Bezug von Arbeitslosengeld be-
schaftigungslos sein. Sie sind beschaftigungslos, wenn
Sie vorlUbergehend in keinem Beschéaftigungsverhaltnis
stehen. Beschaftigungslos sind Sie auch, wenn Sie nur
eine weniger als 15 Stunden wéchentlich umfassen-
de Beschiftigung als Arbeitnehmerin/Arbeitnehmer
oder Tatigkeit als Selbsténdige/r oder mithelfende/r
Familienangehdrige/r austuben.

Beschaftigungslos sind Sie nicht, wenn Sie von der
Arbeit freigestellt sind und versicherungspflichtiges
Wertguthaben gem. §§ 7ff SGB IV einsetzen.

Bei Aufnahme jeder Beschéaftigung oder Tatigkeit oder
bei Entnahme versicherungspflichtigen Wertguthabens
pruft Ihre Agentur fiir Arbeit, ob die Arbeitslosigkeit und
damit der Anspruch auf Arbeitslosengeld entfallt. Der
Anspruch entfallt also z.B., wenn die aufgenommene
Beschaftigung oder Tatigkeit mind. 15 Stunden in der
Kalenderwoche erfordert.

Sie mussen jede Beschaftigung oder Tatigkeit oder
die Entnahme versicherungspflichtigen Wertgut-

18



2. Was missen Sie tun, wenn Arbeitslosigkeit eintritt?

habens vor deren Beginn lhrer Agentur fiir Arbeit
anzeigen. Bei Entnahme von Wertguthaben muss die
Anzeige vor dem ersten Tag, fur den das Wertguthaben
bestimmt ist, erfolgen. Wird eine Beschéaftigung oder
Tatigkeit, die die Beschaftigungslosigkeit entfallen
Iasst, nicht oder verspatet angezeigt, kdnnen Sie die
Leistung erst wieder nach erneuter Arbeitslosmeldung
beziehen. Dies gilt auch, wenn Sie ein versicherungs-
pflichtiges Wertguthaben entnehmen.

Die Anzeige bei einem Jobcenter reicht nicht aus. Bei
nicht rechtzeitiger Anzeige kénnen |hnen erhebliche
finanzielle Nachteile entstehen (siehe auch

» Abschnitt 8.2).

Sollte nach Aufnahme einer neuen Beschéftigung er-
neut Arbeitslosigkeit drohen, sind Sie verpflichtet, sich
wieder arbeitsuchend zu melden (vgl. » Abschnitt 1).
Uber Fristen und das Verfahren fiir die Arbeitsuchend-
meldung informieren Sie sich bitte bei Ihrer Agentur fir
Arbeit. Um Nachteile zu vermeiden, missen Sie sich
auch erneut — spatestens am ersten Tag der Arbeits-
losigkeit — online im Fachportal der Bundesagentur fur
Arbeit oder personlich bei lhrer Agentur fur Arbeit
arbeitslos melden (vgl. » Abschnitt 2.1).

Uben Sie unentgeltlich eine ehrenamtliche Tatigkeit
aus, steht diese der Arbeitslosigkeit nicht entgegen,
wenn sie die berufliche Eingliederung nicht behindert.
Dies gilt auch, wenn sie 15 Stunden oder mehr
wdéchentlich umfasst.

Sie sind verpflichtet, eine ehrenamtliche Tatigkeit der
Agentur flr Arbeit anzuzeigen.
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2. Was missen Sie tun, wenn Arbeitslosigkeit eintritt?

Besondere Hinweise:

Unterbrechung des Leistungsbezuges,
Zwischenbeschiftigung

Um sich vor leistungsrechtlichen Nachteilen zu schiit-
zen, teilen Sie bitte Ihrer Agentur fur Arbeit jede Unter-
brechung Ihrer Arbeitslosigkeit vorher mit. Es gilt:

Unterbrechung der Arbeitslosigkeit von

héchstens 6 Wochen:

* Wird Ihre Arbeitslosigkeit oder lhr Leistungsbezug fur
einen Zeitraum von bis zu 6 Wochen unterbrochen,
weil Sie z.B. lhrer Agentur fir Arbeit nicht zur Ver-
fugung stehen, bekommen Sie die Leistung nach der
Unterbrechung ohne erneute persénliche oder online
vorgenommene Arbeitslosmeldung und Antrag-
stellung weitergezahlt. Teilen Sie Beginn und Ende
der Unterbrechung rechtzeitig mit. Der Beginn muss
spéatestens am ersten Tag der Unterbrechung, das
Ende spatestens am Tag nach der Unterbrechung,
mitgeteilt werden.

» Eine erneute persoénliche oder online vorgenommene
Arbeitslosmeldung ist auch dann nicht erforderlich,
wenn Sie eine Beschaftigung von mindestens
15 Stunden woéchentlich oder eine Tatigkeit als
Selbstandige/r oder als mithelfende/r Familien-
angehdrige/r in entsprechendem Umfang auf-
nehmen. Voraussetzung ist, dass Sie lhrer Agentur
fur Arbeit die Arbeitsaufnahme und die Dauer der
Beschaftigung unverziiglich mitgeteilt haben.

Unterbrechung der Arbeitslosigkeit von
mehr als 6 Wochen:

War Ihre Arbeitslosigkeit mehr als 6 Wochen unter-
brochen, kann lhnen die Leistung erst nach erneuter
personlicher oder online vorgenommener
Arbeitslosmeldung weitergezahlt werden.
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i HINWEIS

Haben Sie Zweifel, ob Sie sich nach einer Unterbre-
chung wieder arbeitslos melden mussen, setzen Sie
sich bitte rechtzeitig vor dem Ende der Unterbrechung
mit lhrer Agentur fir Arbeit in Verbindung, um das
weitere Vorgehen abzuklaren.

Fur Zeiten, in denen nicht alle Anspruchsvoraus-
setzungen vorliegen, kann |hre Agentur fur Arbeit keine
Leistungen zahlen. Dies gilt auch, wenn Sie sich
wegen einer beabsichtigten Arbeitsaufnahme aus dem
Leistungsbezug abgemeldet haben, eine Arbeitsauf-
nahme aber dann doch nicht erfolgt ist.

2.4 Pflichten aus der Eingliederungsverein-
barung, Eigenbemiihungen

Ein Anspruch auf Arbeitslosengeld setzt voraus, dass
Sie alle Mdglichkeiten zur beruflichen Eingliederung
nutzen. Hierzu gehért, dass Sie die Verpflichtungen der
Eingliederungsvereinbarung — insbesondere die festge-
setzten Eigenbemihungen — erfiillen. Mit der Verpflich-
tung, sich aktiv um eine Beschaftigung zu bemuihen,
hat der Gesetzgeber betont, dass in erster Linie Sie ge-
fordert sind, Ihre Beschéftigungslosigkeit zu beenden.
lhre Arbeitsvermittlerin/lhr Arbeitsvermittler wird
Sie dabei beraten und unterstiitzen.

Aktivitdten im Rahmen der Eingliederungsvereinbarung
bzw. Eigenbemuihungen kdnnen z.B. schriftliche
Bewerbungen, die Auswertung von Stellenanzeigen in
Zeitungen, Fachzeitschriften und anderen Medien,
Vorsprachen bei Betrieben, die Nutzung der Jobsuche
und des Serviceportals unter » www.arbeitsagentur.de,
der Besuch von Arbeitsmarktbérsen und Ahnliches
sein. Sie sollten sich mdglichst Notizen lber Ihre Aktivi-
taten machen.
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Welche konkreten Aktivitdten Sie im Rahmen der
Arbeitsuche unternehmen bzw. wie Sie Ihre Eigen-
bemihungen nachweisen miissen, entnehmen Sie
Ihrer Eingliederungsvereinbarung bzw. der schriftlichen
Festsetzung Ihrer Eigenbemuhungen. Erbringen Sie
die Pflichten im Zusammenhang mit den Eigenbemd-
hungen nicht, nicht rechtzeitig oder nicht vollstandig,
tritt eine Sperrzeit ein (siehe hierzu » Abschnitt 6).

Wollen Sie die Pflichten aus der Eingliederungsverein-

barung nicht erfiillen bzw. keine Eigenbemiihungen un-
ternehmen, haben Sie keinen Leistungsanspruch bzw.

kann Ihr Leistungsanspruch — gegebenenfalls riickwir-

kend — entfallen.

Falls Sie an einer Beschiftigung im Ausland

(EU, EWR oder der Schweiz) interessiert sind und
dort eine Beschaftigung suchen wollen, kdnnen Sie das
deutsche Arbeitslosengeld firr einen begrenzten Zeit-
raum weiterhin im Ausland beziehen. Bitte informieren
Sie sich ggf. vor Ihrer Ausreise bei lhrer Agentur

fur Arbeit Uber die Voraussetzungen und das Ver-
fahren. Weitergehende Informationen finden Sie im

» Merkblatt 20 ,,Arbeitslosengeld und
Auslandsbeschaftigung®.

2.5 Verfiuigbar sein

Um Anspruch auf Arbeitslosengeld zu haben, missen

Sie fur Vermittlungsbemiihungen |hrer Agentur fir

Arbeit zur Verfiigung stehen. Sie missen

» Vorschlagen der Arbeitsagentur zur beruflichen
Eingliederung zeit- und ortsnah Folge leisten. Sie
haben deshalb sicherzustellen, dass Ihre Agentur
fiir Arbeit Sie personlich an jedem Werktag unter
der von lhnen benannten Anschrift (Wohnung)
durch Briefpost erreichen kann. Wenn Sie den-
noch beabsichtigen, sich voriibergehend unter einer
anderen Anschrift aufzuhalten, benachrichtigen Sie
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bitte die Agentur fur Arbeit rechtzeitig, méglichst
innerhalb von einer Woche vor der geplanten
Ortsabwesenheit/Reise. Sie wird Sie informieren,
ob und unter welchen Bedingungen ein leistungs-
unschadlicher Aufenthalt méglich ist. Verreisen Sie
ohne vorherige Unterrichtung und Zustimmung
lhrer Agentur fiir Arbeit, wird die Bewilligung der
Leistung riickwirkend vom Reisebeginn an aufge-
hoben (vgl. die » Hinweise zur Erstattungspflicht
in Abschnitt 8.3)
Nahere Informationen enthalt das Informationsblatt
» ,Wissenswertes zum Thema Umzug und Reisen“,
eine versicherungspflichtige, mindestens
15 Stunden woéchentlich umfassende Beschafti-
gung unter den auf dem Arbeitsmarkt allgemein
tiblichen Arbeitsbedingungen ausiiben kénnen
und diirfen. Betreuen Sie aufsichtsbedurftige
Kinder oder pflegebediirftige Personen, muss die
weitere Betreuung sichergestellt sein, wenn Sie
eine Beschaftigung aufnehmen. Eine Einschran-
kung auf Teilzeit ist nur zuldssig, wenn die Teilzeit-
beschaftigung den ublichen Bedingungen des fiir
Sie in Betracht kommenden Arbeitsmarktes ent-
spricht,
bereit sein, zumutbaren Vorschlagen zur Teilnahme
an MaBnahmen der beruflichen Eingliederung
nachzukommen,
bereit sein, jede zumutbare Beschéftigung anzu-
nehmen. Eine Beschéftigung kann auch zumutbar
sein, wenn
* sie nicht unbedingt Ihrer Ausbildung oder lhrer
bisherigen beruflichen Tatigkeit entspricht,
» der neue Arbeitsplatz weiter als der bisherige von
Ihrer Wohnung entfernt ist,
» zur Aufnahme der Beschaftigung ein Umzug
erforderlich ist,
 die Arbeitsbedingungen unglnstiger sind als die
bisherigen, z.B. 30 % weniger als das Entgelt, das
Ihrer Bemessung zugrunde liegt, bezahlt wird,
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» die Dauer, Lage und/oder Verteilung der Arbeitszeit
ungunstiger ist/sind als bisher.

i HINWEIS

Wahrend einer beruflichen Weiterbildung, die nicht von
der Agentur fir Arbeit geférdert wird, kann unter
bestimmten Voraussetzungen das Arbeitslosengeld
weitergezahlt werden. Voraussetzung hierfir ist unter
anderem die vorherige Zustimmung der Agentur fir
Arbeit. Erkundigen Sie sich daher bitte vor Beginn der
Weiterbildung bei lhrer Agentur fur Arbeit, was Sie zu
beachten haben.

Zur Gewahrung von Arbeitslosengeld bei einer von
der Agentur fir Arbeit geférderten Weiterbildung siehe
» Abschnitt 5.

Bei Teilnahme an MaRnahmen, die zur Verbesserung
der Eingliederungsaussichten beitragen (Malnahmen
zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung), kébnnen
Sie Arbeitslosengeld weiter beziehen, wenn die Zuwei-
sung in diese MaRnahme bzw. die Bewilligung durch
die Agentur flr Arbeit vor Teilnahmebeginn erfolgt ist.

Umzug/Ortsabwesenheit

Sie mussen fur lhre Agentur fir Arbeit erreichbar sein.
Erreichbar im Sinne der gesetzlichen Vorschriften be-
deutet, dass Sie an jedem Werktag von Briefsendun-
gen der Agentur fur Arbeit in lhrer Wohnung Kenntnis
nehmen kénnen. Deshalb missen Sie mindestens
einmal am Werktag lhren Briefkasten leeren. Am
Wochenende oder vor Feiertagen reicht es aus,

wenn Sie die an Samstagen oder Tagen vor Feiertagen
eingehende Post am darauf folgenden Sonn- oder
Feiertag zur Kenntnis nehmen. Daher missen Sie es
Ihrer Agentur fur Arbeit rechtzeitig mitteilen, wenn Sie
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(auch innerhalb derselben Gemeinde) umziehen oder
an einem Werktag ganztags nicht zu Hause sind.

Wenn Sie keine finanziellen Nachteile erleiden wollen,
mussen Sie lhrer Agentur fur Arbeit jeden Umzug
rechtzeitig vor dem Umzugstermin, am besten eine
Woche vorher, mitteilen. Beachten Sie bitte, dass bei
einem gestellten Nachsendeantrag keine Erreichbarkeit
vorliegt.

Sind Sie an einem oder mehreren Werktagen ganz-
tags unter der Ihrer Agentur fir Arbeit bekannten
Anschrift nicht zu erreichen (sonstige Ortsabwesen-
heit), ist dies ohne leistungsrechtliche Nachteile nur
moglich, wenn lIhre Agentur fur Arbeit vorher zuge-
stimmt hat.

i HINWEIS

Teilen Sie lhrer Agentur fir Arbeit nach Mdglichkeit
spatestens 1 Woche vor dem Umzug |lhre neue
Anschrift mit. Online kénnen Sie diese Anderung auch
bequem unter » www.arbeitsagentur.de/eservices im
angemeldeten Bereich mitteilen.

Haufig wird durch den Umzug in einen anderen Ort
eine andere Agentur fur Arbeit zusténdig. Bei recht-
zeitiger Mitteilung des Umzuges erfahren Sie von lhrer
Agentur flr Arbeit, welche Agentur fir Arbeit nunmehr
fur Sie zusténdig ist. Die neue Agentur fur Arbeit wird
Sie zur Meldung dort auffordern. Nehmen Sie bitte die-
sen Termin unbedingt wahr. Teilen Sie lhren Umzug
erst nach dem Umzugstag mit, kann Ihre Leistung erst
wieder ab dem Tag |hrer Mitteilung bewilligt werden.
Zum Thema Ortsabwesenheit beachten Sie bitte auch
» Abschnitt 2.5.
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i HINWEIS

Weitere Information finden Sie im Informationsblatt
»Wissenswertes zum Thema Umzug und Reisen”
unter: » www.arbeitsagentur.de » Downloadcenter
» Arbeitslos und Arbeit finden » Informationen zum
Arbeitslosengeld » Merkblatt Umzug und Reisen
bei Bezug von Arbeitslosengeld

Sind Sie auslandische/r Arbeithnehmerin/Arbeitnehmer
und besitzen einen Aufenthaltstitel, diirfen Sie eine
Erwerbstatigkeit ausiiben, es sei denn, ein Gesetz
bestimmt ein Verbot. Jeder Aufenthaltstitel muss
erkennen lassen, ob die Ausiibung einer Erwerbstatig-
keit erlaubt ist. Keiner Erlaubnis bedtirfen — z.B. —
Staatsangehorige der Mitgliedstaaten der Européi-
schen Union / des Europaischen Wirtschaftsraumes
und Staatsangehdrige der Schweiz.

Sind Sie Schiilerin/Schiiler oder Studentin/Student
einer Schule, Hochschule oder sonstigen Ausbildungs-
statte, kdnnen Sie grundsatzlich kein Arbeitslosengeld
erhalten. Studentinnen/Studenten stehen fiir die
Vermittlungsbemuihungen der Agentur flr Arbeit ab
dem offiziellen Semesterbeginn nicht zur Verfligung.
Eine Ausnahme gilt, wenn Sie nachweisen, dass die
objektiven Anforderungen des Ausbildungsganges eine
versicherungspflichtige, mindestens 15 Stunden
wochentlich umfassende Beschéaftigung neben der
Ausbildung oder in der Zeit zwischen der Immatrikula-
tion und dem offiziellen Beginn der Lehrveranstaltun-
gen zulassen.

Die Teilnahme an einer MaBnahme zur Abklarung
der beruflichen Eignung oder an einer Arbeitser-
probung im Rahmen der Férderung der Teilhabe am
Arbeitsleben schlie3t die Verflgbarkeit nicht aus.
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Kénnen Sie voraussichtlich fiir mehr als 6 Monate
aus gesundheitlichen Griinden nur noch weniger
als 15 Wochenstunden arbeiten und hat der Trager
der Rentenversicherung noch nicht festgestellt, ob Sie
voll erwerbsgemindert sind, kénnen Sie bis zur Klarung
dieser Frage Leistungen erhalten, langstens aber flr
die Dauer Ihres Anspruches.

Bei unverschuldeter Arbeitsunfahigkeit wird lhnen
Arbeitslosengeld bis zur Dauer von sechs Wochen
weiter gezahlt. Voraussetzung hierfur ist, dass die
Arbeitsunfahigkeit wahrend des rechtmiRigen
Leistungsbezuges eingetreten ist. Die Leistung wird
auch bei stationarer Behandlung erbracht.

Wenn Sie nach der Antragstellung oder wahrend des
Bezuges von Leistungen arbeitsunfahig krank werden,
teilen Sie Ihre Arbeitsunfahigkeit bitte unverztglich
Ihrer Agentur fur Arbeit unter Angabe des konkreten
Zeitraums mit.

Seit dem 01.01.2024 Ubermitteln die gesetzlichen
Krankenkassen lhrer Agentur fur Arbeit Bescheini-
gungen zur Arbeitsunfahigkeit auf elektronischem Weg.
Fur gesetzlich Krankenversicherte entfallt damit die
Pflicht, Arbeitsunfahigkeitsbescheinigungen in Papier-
form einzureichen. Der Abruf der elektronischen Arbeits-
unfahigkeitsbescheinigung ist erst nach Eingang lhrer
Mitteilung mdglich. Nutzen Sie fur lhre Mitteilung bevor-
zugt » http://lwww.arbeitsagentur.de/eservices

» Leistungen und Angebote der Agentur fiir Arbeit
» Veranderung mitteilen oder die BA-mobil App.

Fur privat Krankenversicherte, die arbeitsuchend
gemeldet sind bzw. Arbeitslosengeld beziehen, gelten
weiterhin die bestehenden Nachweis- und Bescheini-
gungspflichten bei einer Arbeitsunfahigkeit. Sie missen
weiterhin die ,Ausfertigung fir den Arbeitgeber” bei der
Agentur flr Arbeit als Nachweis einer Arbeitsunfahig-
keit vorlegen.
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Dauert die Arbeitsunfahigkeit langer als zunachst

vom Arzt bescheinigt, missen Sie dies ebenfalls der
Agentur fir Arbeit mitteilen. Sind Sie gesetzlich ver-
sichert, ruft die Agentur fiir Arbeit nach lhrer Mitteilung
die Bescheinigung von |hrer Krankenkasse ab. Wenn
Sie privat versichert sind, legen Sie bitte eine weitere
arztliche Bescheinigung zum Nachweis vor.

Wenn Sie wieder arbeitsfahig sind, teilen Sie dies
bitte ebenfalls sofort Ihrer Agentur fir Arbeit mit. Diese
Mitteilung kann auch online tber

» www.arbeitsagentur.de/eservices » Leistungen
und Angebote der Agentur fiir Arbeit

» ,Verdnderung mitteilen* erfolgen.

Ist nach arztlichem Zeugnis die Beaufsichtigung,
Betreuung oder Pflege eines erkrankten Kindes
erforderlich, ist eine Leistungsfortzahlung auch
moglich. Die Dauer der Leistungsfortzahlung bei
Erkrankung des Kindes der/des Arbeitslosen erfolgt mit
einer Dauer von bis zu 10 Kalendertagen oder bei
alleinerziehenden Arbeitslosen mit einer Dauer von bis
zu 20 Kalendertagen fur jedes Kind in jedem Kalender-
jahr. Fur die Kalenderjahre ab 2020 bestehen Sonder-
regelungen. Auskunft hierzu und zu weiteren Fragen
kann Ihnen Ihre Agentur fur Arbeit geben.

Wenn lhre Arbeitsunfahigkeit durch Sie verschuldet oder
durch andere Personen verursacht wurde (z.B. bei
einem Verkehrsunfall), teilen Sie das bitte zusatzlich
Ihrer Agentur fur Arbeit mit und fligen Sie vorhandene
Unterlagen (z.B. Unfallbericht, Name der Schadigerin/
des Schadigers) bei.

Dauert die Arbeitsunfahigkeit langer als sechs
Wochen, erhalten Sie, wenn Sie pflichtversichert sind,
anschlieRend von lhrer zustandigen Krankenkasse in
der Regel Krankengeld in H6he des Betrages, der
Ihnen zuletzt als Leistung von Ihrer Agentur fir Arbeit
gewahrt wurde.
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]
I HINWEIS

Nach dem Bezug von Krankengeld missen Sie sich
fur die Weiterzahlung von Arbeitslosengeld erneut
personlich oder online arbeitslos melden.

Ist die Arbeitsunfahigkeit vor dem Leistungsbeginn oder
wahrend eines Ruhenszeitraums (z.B. wahrend einer
Sperrzeit) eingetreten, ist eine Leistungsfortzahlung
nicht mdéglich.

]
I HINWEIS

Kdénnen Sie bereits bei lhrer Arbeitslosmeldung wegen
Krankheit keine Beschéaftigung ausliben, stehen Sie
der Arbeitsvermittlung nicht zur Verfligung und haben
keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld. Melden Sie sich
online im Fachportal der Bundesagentur fir Arbeit
arbeitslos oder sprechen Sie nach Ihrer Genesung
unverzuglich erneut persoénlich bei lhrer Agentur fir
Arbeit vor. Bis dahin bleibt Ihre Krankenkasse fur
Leistungen zustandig. Bitte beachten Sie die Hinweise
zur Arbeitslosmeldung unter » Abschnitt 2.1.

Falls Ihre Erkrankung jedoch zu einer erheblichen und
langfristigen Einschrankung Ihrer Arbeitsfahigkeit fihrt,
sollten Sie sich trotz lhrer Erkrankung unverztglich ar-
beitslos melden. Ihre Arbeitsagentur prift dann, ob Sie
einen Anspruch auf Arbeitslosengeld unter besonderen
Voraussetzungen haben.

29



3. Ihr Anspruch auf Arbeitslosengeld

3. lhr Anspruch auf Arbeits-
losengeld

i HINWEIS

Nach Ablauf des Monats, in dem das Lebensalter flir
die Inanspruchnahme der Regelaltersrente nach dem
SGB VI vollendet worden ist, besteht kein Anspruch auf
Arbeitslosengeld mehr.

Anspruch auf Arbeitslosengeld besteht bei Arbeits-
losigkeit oder bei Teilnahme an einer geférderten
beruflichen Weiterbildung (siehe hierzu auch die
Informationen im » Merkblatt 6 — Forderung der
beruflichen Weiterbildung).

3.1 Anwartschaftszeit

Mit Ihrer Arbeitslosmeldung haben Sie bereits eine
wichtige Anspruchsvoraussetzung erflllt. Arbeitslosen-
geld kénnen Sie aber nur erhalten, wenn Sie — neben
den in Abschnitt 2 genannten Anspruchsvoraussetzun-
gen — auch die Anwartschaftszeit erfillt haben.

Das ist dann der Fall, wenn Sie in den letzten 30 Mo-
naten vor der Arbeitslosmeldung und der eingetrete-
nen Arbeitslosigkeit mindestens 12 Monate (das sind
360 Kalendertage, weil der Monat zu 30 Tagen ge-
rechnet wird) in einem Versicherungspflichtverhaltnis,
in einer versicherungspflichtigen Beschaftigung oder
einem sonstigen Versicherungspflichtverhaltnis

(kann z.B. bei Bezug von Krankengeld oder Rente
wegen voller Erwerbsminderung vorliegen), gestanden
haben.

Zeiten eines Beschaftigungsverhaltnisses ohne Ent-
geltzahlung bis zu einem Monat werden mitgerechnet.
Dagegen werden Zeiten ohne Entgelt, aber mit Bezug
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von Kurzarbeitergeld (auch Transfer- und Saison-Kurz-
arbeitergeld) in vollem Umfang bericksichtigt. Zeiten
der Antragspflichtversicherung in der Arbeitslosenver-
sicherung kénnen auch bertcksichtigt werden.

Sie kénnen die Anwartschaftszeit flr einen Anspruch

auf Arbeitslosengeld auch erfillen, wenn Sie in den

letzten 30 Monaten vor der Arbeitslosmeldung weniger

als zwolIf Monate in Versicherungspflichtverhaltnissen

gestanden haben. Diese ,kurze® Anwartschaftszeit

kann erfillt werden, wenn Sie

* die Voraussetzung der Regelanwartschaftszeit nicht
erfillen, weil Sie nicht mindestens 360 Kalendertage
Versicherungspflicht innerhalb der letzten 30 Monate
zurlickgelegt haben und

* in den letzten 30 Monaten vor der Arbeitslosmeldung
mindestens sechs Monate in Versicherungspflichtver-
haltnissen gestanden haben und

* Uberwiegend in Beschaftigungsverhaltnissen gestan-
den haben, die von vornherein auf nicht mehr als
vierzehn Wochen befristet waren und

* lhr Bruttoarbeitsentgelt in den letzten zwolf Monaten,
gerechnet vom letzten Tag lhrer letzten Beschéfti-
gung an ruckwarts, das 1,5-fache der BezugsgroRe
nach § 18 Abs. 1 SGB IV nicht Uberstiegen hat; die
BezugsgréRe betragt in 2025 47.460,00 Euro

 der Agentur fur Arbeit diesen Sachverhalt darlegen
und nachweisen.

Sie sind gesetzlich verpflichtet, darzulegen und nach-
zuweisen, dass Sie die ,kurze“ Anwartschaftszeit
erfullen. Teilen Sie deshalb bitte lhrer Agentur fir Arbeit
mit, wenn Sie die Regelung in Anspruch nehmen
wollen. Sie missen dann auch lhr in den letzten zwolf
Monaten erzieltes Arbeitsentgelt nachweisen, soweit es
nicht in der Arbeitsbescheinigung aufgefiihrt ist. Dies ist
regelmafig das nicht beitragspflichtige Arbeitsentgelt
oder Arbeitsentgelt aus unstandiger Beschaftigung.
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Wenn Sie Ubergangsgeld wegen einer berufsférdern-
den MalRnahme bezogen haben und diese Zeiten
nachweisen, kann der 30-Monats-Zeitraum auf bis zu
5 Jahre verlangert und dadurch unter Umstanden eine
weiter zuriickliegende Beschaftigung beriicksichtigt
werden.

Auch durch folgende Zeiten kénnen Sie die Anwart-

schaftszeit erfillen:

» Zeiten, in denen Sie freiwilligen Wehrdienst geleistet
haben,

e Zeiten, in denen Sie im Bundesfreiwilligendienst/
Jugendfreiwilligendienst beschéaftigt waren,

» Zeiten, in denen Sie wegen des Bezuges von
Mutterschaftsgeld, Krankengeld, Krankengeld
der Sozialen Entschadigung, Verletztengeld,
Ubergangsgeld wegen medizinischer Rehabili-
tation, Krankentagegeld eines Unternehmens
der privaten Krankenversicherung, Pflegeunter-
stiitzungsgeld oder einer (zeitlich begrenzten)
Rente wegen voller Erwerbsminderung versiche-
rungspflichtig waren,

» Zeiten, in denen ein Kind bis zur Vollendung des
dritten Lebensjahres erzogen wurde und Sie deshalb
versicherungspflichtig waren,

» Zeiten, in denen Sie einen Pflegebedurftigen
gepflegt und deshalb versicherungspflichtig waren,

» Zeiten der Inanspruchnahme von Wertguthaben
nach §§ 7ff SGB IV,

» Zeiten der Antragspflichtversicherung (z.B. als
Selbststandiger),

* Versicherungs- oder Beschéftigungszeiten in
einem Mitgliedstaat der Europaischen Union (EU)
bzw. des Europdischen Wirtschaftsraumes (EWR)
oder der Schweiz.

Voraussetzung fiir die Anerkennung der Zeiten aus
EU- bzw. EWR-Mitgliedstaaten oder der Schweiz ist
im Allgemeinen aber, dass Sie vor der Arbeitslos-
meldung und Antragstellung zuletzt versicherungs-
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pflichtig in Deutschland waren, z.B. aufgrund einer
Beschaftigung.

* Unter bestimmten Voraussetzungen kdnnen auch
Zeiten aus GroRbritannien bertcksichtigt werden.
Bitte informieren Sie sich bei Bedarf bei Ihrer Agentur
fur Arbeit.

i HINWEIS

Néahere Informationen enthalt das » Merkblatt 20
,ZArbeitslosengeld und Auslandsbeschaftigung“,
das lhre Agentur flr Arbeit fiir Sie bereithalt.

Ist die Anwartschaftszeit erflllt, hadngt die Dauer des
Anspruches von Ihrem Lebensalter und den zuriickge-
legten Versicherungszeiten in den letzten flnf Jahren
ab. Auch ,Rest“-Anspriiche werden bis zum Erreichen
der jeweiligen Héchstgrenze bertcksichtigt

(siehe » Abschnitt 3.2).

3.2 Anspruchsdauer

Die Dauer des Anspruchs auf Arbeitslosengeld hangt
davon ab, wie lange Sie in der um 30 Monate verlan-
gerten Rahmenfrist, das heil’t, in den letzten 5 Jahren,
bei der Bundesagentur fiir Arbeit versicherungspflichtig
waren. Die Anspruchsdauer ist aus der nachstehenden
Tabelle ersichtlich.
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Anspruchsdauer
nach Versicherungs- nach Vollendung ... Monate/
pflichtverhéltnissen des ... Lebens- Kalender-
mit einer Dauer von jahres tage

insgesamt mindes-
tens ... Monaten*

12 6/180
16 8/240
20 10/300
24 12/360
30 50.** 15/450
36 k), 18/540
48 58.%* 24/720
BEISPIEL

Sie haben innerhalb der verlangerten Rahmenfrist

16 Monate gearbeitet. Sie haben Anspruch auf

8 Monate Arbeitslosengeld. Sie miissen aber
mindestens 12 Monate innerhalb der letzten 30 Monate
gearbeitet haben.

Erflllen Sie die Voraussetzungen fir die ,kurze® An-
wartschaftszeit (s. » Abschnitt 3.1), gilt fir Sie folgende
Anspruchsdauer (§ 147 Abs. 3 SGB IlI):
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Anspruchsdauer
nach Versicherungspflichtverhaltnis- ... Monate/
sen mit einer Dauer von insgesamt Kalendertage

mindestens ... Monaten*

6 3/90
8 4/120
10 5/150

Innerhalb der Rahmenfrist. Es wird aber nicht weiter zurlickgerechnet als bis
zur Entstehung eines friiheren Arbeitslosengeldanspruchs.

** Wenn Sie bei Beginn lhres Arbeitslosengeldanspruchs bald eines dieser
Lebensjahre vollenden, empfiehlt es sich, dass Sie sich von |hrer Agentur fiir
Arbeit Uber lhren Anspruchsbeginn beraten lassen. Dies muss unbedingt vor
der Bewilligung Ihres Arbeitslosengeldes sein.

Fir diese ,kurze“ Anwartschaftszeit werden nur Ver-
sicherungspflichtverhaltnisse berlcksichtigt, die inner-
halb von 30 Monaten vor Entstehung des Anspruches
auf Arbeitslosengeld zurlickgelegt worden sind.

Hatten Sie in den letzten 5 Jahren schon einmal einen
Anspruch auf Arbeitslosengeld erworben und haben
Sie die Anspruchsdauer nicht voll ausgeschopft,

dann erhoéht sich Ihr neu erworbener Anspruch um
diesen unverbrauchten Rest, maximal bis auf die
Héchstdauer fir das jeweilige Lebensalter (also unter
50 Jahren bis auf 360, ab 50 Jahren bis auf 450,

ab 55 Jahren bis auf 540 und ab 58 Jahren bis auf
720 Kalendertage).

3.3 Was ist zu beachten, wenn kein Anspruch
auf Arbeitslosengeld (mehr) besteht?

Besteht in Ihrem Fall kein Anspruch auf Arbeitslosen-
geld, weil die Voraussetzungen nicht erfiillt sind oder
der Anspruch verbraucht oder erloschen ist, setzen Sie
sich bitte unverzlglich mit dem fiir Sie zustandigen
Jobcenter in Verbindung. Dieses wird bei Antrag-

35



3. Ihr Anspruch auf Arbeitslosengeld

stellung prifen, ob Ihnen gegebenenfalls Leistungen
der Grundsicherung fir Arbeitsuchende zustehen.

Beziehen Sie die Leistung Grundungszuschuss, ver-
mindert sich |hr Anspruch auf Arbeitslosengeld um die
Zeit des Bezuges. lhr Anspruch auf Arbeitslosengeld
kann sich hierdurch erschépfen. Nachtréagliche Ande-
rungen in Ihrem Anspruch auf Arbeitslosengeld, z. B.
Anderungen in der Héhe lhres Arbeitslosengeldes oder
der Eintritt einer Sperrzeit, wirken sich auf lhren Grin-
dungszuschuss aus.

3.4 Wann kann der Anspruch auf Arbeitslosen-
geld nicht mehr geltend gemacht werden?

Ein Anspruch auf Arbeitslosengeld kann nach seinem
Erléschen nicht mehr geltend gemacht werden. Das
Erléschen kann aus folgenden Griinden eintreten:

Erléschen wegen Zeitablauf:

Der Anspruch auf Arbeitslosengeld bleibt lhnen 4 Jahre
ab Entstehung des Anspruches erhalten. Das bedeutet,
dass Sie innerhalb dieser Frist auf eine nicht ver-
brauchte Anspruchsdauer zurtickgreifen kénnen, falls
Sie durch ein neues Beschéftigungsverhaltnis oder
durch andere versicherungspflichtige Zeiten nicht er-
neut die Anwartschaftszeit erfullen.

Nach Ablauf von 4 Jahren ab Entstehung des Anspru-

ches erlischt der Anspruch und kann dann nicht mehr
geltend gemacht werden.
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BEISPIEL

Herrn S. wird ab 1.7. 2020 erstmals Arbeitslosengeld fur

360 Kalendertage bewilligt. Nach einem Leistungsbezug fur

35 Tage nimmt er eine Beschaftigung fir 6 Monate auf. Durch
diese Beschaftigung erflllt er nicht erneut die Anwartschaftszeit
(dafur waren 360 Kalendertage Beschaftigung erforderlich).
Herr S. meldet sich nach Beschéftigungsende arbeitslos und
beantragt die Wiederbewilligung von Arbeitslosengeld. Die Leis-
tung wird ihm flr die noch nicht verbrauchte Anspruchsdauer
von 325 Kalendertagen bewilligt.

Der am 1.7. 2020 entstandene Anspruch kann noch bis ein-
schliellich 1.7. 2024 geltend gemacht werden, wenn an diesem
Tag Beschaftigungslosigkeit vorliegt. Am 2.7. 2024 ist der
Anspruch wegen des Ablaufes der Vier-Jahres-Frist erloschen und
kann dann nicht mehr geltend gemacht werden.

Erléschen wegen des Eintritts von Sperrzeiten:
Der Anspruch auf Arbeitslosengeld erlischt, wenn Sie
Anlass zum Eintritt von Sperrzeiten mit einer Gesamt-
dauer von 21 Wochen oder mehr geben (z.B. 2 Sperr-
zeiten von je 12 Wochen Dauer). Weitere Informatio-
nen zum Thema Sperrzeit finden Sie in » Abschnitt 6
(Sperrzeit).

Entstehung eines neuen Anspruchs auf Arbeits-
losengeld:

Der Anspruch auf Arbeitslosengeld erlischt auch, wenn
ein neuer Anspruch entsteht. Dies ist der Fall, wenn bei
Eintritt der Beschéaftigungslosigkeit die Anwartschafts-
zeit erneut erflllt ist, also in der Rahmenfrist mindes-
tens 360 Kalendertage mit versicherungspflichtigen
Zeiten nach Entstehung des letzten Anspruchs vor-
liegen. Der erloschene Anspruch kann jedoch unter
bestimmten Voraussetzungen zu einer lAngeren An-
spruchsdauer flihren, Einzelheiten dazu finden Sie in
» Abschnitt 3.2 (Anspruchsdauer).
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4. Die Hohe der Leistung

Fur die Hohe des Arbeitslosengeldes sind von Bedeu-

tung:

* das beitragspflichtige Arbeitsentgelt, das Sie im letz-
ten Jahr vor der Entstehung lhres Leistungsan-
spruches zuletzt erzielt haben (zur Ermittlung des
Bemessungsentgelts, siehe » Abschnitt 4.1),

* die zu berlcksichtigenden Lohnsteuerabzugs-
merkmale (zur Ermittlung der Abzlige, siehe
» Abschnitt 4.2),

» die Frage, ob ein Kind im Sinne des § 32 Abs. 1,

3 bis 5 Einkommensteuergesetz zu beriicksichtigen
ist (zur Entscheidung, ob lhnen der allgemeine
oder erhdhte Leistungssatz zusteht,
siehe » Abschnitt 4.3).
Ihre Agentur fur Arbeit errechnet aufgrund dieser
Grundlagen ein tagliches Arbeitslosengeld.

Arbeitslosengeld wird fiir jeden Kalendertag geleistet.
Ist es fiir einen vollen Kalendermonat zu zahlen, ist
dieser mit 30 Tagen anzusetzen.

Der Bewilligungsbescheid enthalt die Berechnungs-
grundlagen fir Ihre Leistung. In dem Datenfeld
.Berechnungsgrundlagen® kénnen Sie die wichtigen
Ausgangsdaten flr lhren Bewilligungsbescheid nach-
vollziehen.

Sie kénnen unter » www.arbeitsagentur.de mit dem
Selbstberechnungsprogramm fir Arbeitslosengeld die
Héhe lhres Arbeitslosengeldes berechnen:
https://www.pub.arbeitsagentur.de/start.htmi.
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BEISPIEL

Bemessungsentgelt vgl. » Abschnitt 4.1 taglich 80,00 EUR
Lohnsteuerklasse vgl. » Abschnitt 4.2/

Lohnsteuertabelle/Jahr 111/2025
Sozialversicherungspauschale taglich (20 %) 16,00 EUR
Abzug fiir Lohnsteuer 0,00 EUR
Abzug fiir Solidaritatszuschlag 0,00 EUR
Leistungsentgelt taglich 64,00 EUR
Prozentsatz vgl. » Abschnitt 4.3 67
Leistungssatz taglich 42,88 EUR
davon abzusetzender taglicher Anrechnungs-

betrag z.B. aus Nebeneinkommen 0,00 EUR

4.1 Das Arbeitsentgelt als Bemessungsgrundlage

Ihre Agentur fur Arbeit ermittelt zunachst einen Bemes-
sungszeitraum aus den versicherungspflichtigen Ent-
geltabrechnungszeitrdumen, die im letzten Jahr vor
Eintritt der Arbeitslosigkeit liegen (Bemessungsrahmen)
und am Tage lhres Ausscheidens aus dem Beschéaftigungs-
verhaltnis abgerechnet waren. Umfassen diese nicht
mindestens 150 Tage mit Anspruch auf Arbeitsentgelt,
wird der Bemessungsrahmen auf zwei Jahre verlangert.
Kdénnen auch in diesem verlangerten Bemessungs-
rahmen keine 150 Tage mit Anspruch auf Arbeitsentgelt
festgestellt werden, wird der Berechnung des Arbeits-
losengeldes ein fiktives Arbeitsentgelt zugrunde gelegt.

Das fiktive Arbeitsentgelt richtet sich nach der Beschaf-
tigung, auf die sich die Vermittlungsbemiihungen lhrer
Agentur flr Arbeit in erster Linie fir Sie erstrecken und
der dazugehdrigen Qualifikationsgruppe. Dabei wird
der allgemeine Mindestlohn beachtet.

Liegt ein Bemessungszeitraum mit mindestens

150 Tagen mit Anspruch auf Arbeitsentgelt vor, wird
aus dem gesamten Arbeitsentgelt im Bemessungs-
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zeitraum ein tagliches Durchschnittsentgelt (Bemes-
sungsentgelt) ermittelt: Haben Sie eine ,kurze® Anwart-
schaftszeit erfillt (siehe » Abschnitt 3.1), treten an die
Stelle der in den vorigen Absatzen genannten 150 Tage
90 Tage.

Das Bemessungsentgelt, nach dem sich die Leistung
richtet, wird errechnet, indem die Summe der Entgelte
im Bemessungszeitraum durch die Zahl der Tage
geteilt wird, die die Entgeltabrechnungszeitraume im
Bemessungszeitraum umfassen (tagliches Bemes-
sungsentgelt).

BEISPIEL

Im Bemessungszeitraum, der 300 Tage umfasst, wurde
ein arbeitslosenversicherungspflichtiges Arbeitsentgelt
aus einer Beschaftigung erzielt. Insgesamt sind fur die
300 Tage 30.000 EUR zu berlcksichtigen.

Dies ergibt ein tagliches Bemessungsentgelt von
100,00 EUR (30.000 EUR : 300 Tage).

Bei der Bemessung wird das arbeitslosenversiche-
rungspflichtige Arbeitsentgelt/Ausbildungsvergitung
einschlieRlich Einmalzahlungen (z. B. Weihnachts-
geld, Urlaubsgeld) berlcksichtigt.

Sollten Sie im Bemessungszeitraum

» Kurzarbeitergeld (auch Transfer-Kurzarbeitergeld
und Saison-Kurzarbeitergeld) oder Qualifizierungs-
geld erhalten haben, ist der Berechnung des
Arbeitslosengeldes das Arbeitsentgelt zugrunde zu
legen, das Sie ohne Arbeitsausfall und ohne Mehr-
arbeit erzielt hatten,

* eine Ausbildung im Rahmen eines Ausbildungsver-
trages nach dem BBiG in einer auRRerbetrieblichen
Einrichtung absolviert haben, bei der eine Ausbildungs-
vergutung nicht vereinbart war, weil Sie z.B. Ausbil-
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dungsgeld erhalten haben, wird ein gesetzlich ge-
regelter Betrag zugrunde gelegt.

Sollten Sie Arbeitsentgelt erst nachtraglich erhalten,
z.B. nach einem arbeitsgerichtlichen Verfahren, ver-
langen Sie bitte von Ihrem Arbeitgeber, dass er eine
berichtigte Arbeitsbescheinigung an die Bundes-
agentur fur Arbeit Ubermittelt. Einen Abdruck der
berichtigten Arbeitsbescheinigung erhalten Sie von
der Bundesagentur fir Arbeit.

Ihre Agentur fiir Arbeit benétigt von Ihnen auch noch
Unterlagen aus denen erkennbar ist, dass der An-
spruch auf das nachgezahlte Entgelt im Bemessungs-
zeitraum bestanden hat. Die Agentur fiir Arbeit wird
dann prifen, ob lhnen nachtraglich eine héhere Leis-
tung bewilligt werden kann.

i HINWEIS

Ruckwirkende tarifliche Lohnerhdhungen kénnen nicht
berlicksichtigt werden, wenn sie erst nach lhrem Aus-
scheiden vereinbart worden sind.

Das tagliche Bemessungsentgelt, den taglichen Leis-
tungssatz und Hinweise zur Berechnung der Leistung
finden Sie im Bewilligungsbescheid.
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Spezielle Vorschriften zur Vermeidung von Nach-
teilen fiir Arbeitslose

Unter anderem bei folgenden Sachverhalten bestehen
Sondervorschriften, durch die Benachteiligungen bei
der Bemessung des Arbeitslosengeldes vermieden
werden sollen:
* Wenn lhr Arbeitsentgelt oder Ihre durchschnittliche
wdchentliche Arbeitszeit
* wegen der Erziehung und Betreuung eines
Kindes gemindert war und Sie Elterngeld oder
Erziehungsgeld bezogen oder nur wegen der
Berlcksichtigung von Einkommen nicht bezogen
haben oder ein Kind unter 3 Jahren betreut und
erzogen haben oder

* wegen der Pflege eines pflegebedirftigen
Angehdrigen gemindert war und Sie eine
Pflegezeit nach § 3 Abs. 1 S. 1 Pflegezeitgesetz in
Anspruch genommen haben,

bleibt diese Zeit bei der Ermittlung des Bemessungs-

zeitraums auller Betracht. Dies gilt auch fir Zeiten

einer Familienpflegezeit oder eine Nachpflegephase

nach dem Familienpflegezeitgesetz.

e Zeiten, in denen Sie ein freiwilliges soziales oder frei-
williges 6kologisches Jahr (Jugendfreiwilligendienst)
oder Bundesfreiwilligendienst absolviert haben,
bleiben bei der Bildung des Bemessungszeitraums
auller Betracht, wenn Sie unmittelbar vor diesem
Dienst in der Arbeitslosenversicherung versiche-
rungspflichtig waren.

* Haben Sie nach einem zusammenhangenden Zeit-
raum von 6 Beschaftigungsmonaten innerhalb der
letzten 3 1/2 Jahre vor der Entstehung des An-
spruchs lhre Arbeitszeit nicht nur voriibergehend
durch Teilzeitvereinbarung um mindestens 5 Stun-
den vermindert und hat die verbliebene Arbeitszeit
weniger als 80 Prozent der durchschnittlichen regel-
mafigen Arbeitszeit einer vergleichbaren Vollzeitkraft
betragen, bleibt der Zeitraum mit der verminderten
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Arbeitszeit bei der Bildung des Bemessungszeitrau-
mes auller Betracht.

BEISPIEL

A arbeitet aufgrund einer Teilzeitvereinbarung vom
1.1.2024 bis 31.12.2024 woéchentlich nur 30 Stunden
bei einem Monatsverdienst von 3.000 EUR. Im Jahr
2023 hat A 40 Stunden wochentlich gearbeitet. Arbeits-
kolleginnen/Arbeitskollegen in gleicher Funktion arbei-
ten weiterhin 40 Stunden wéchentlich. Zum 31.12.2024
wurde das Beschaftigungsverhaltnis beendet. Den
Bemessungszeitraum bilden die Entgeltabrechnungs-
zeitrdume in 2023; das Jahr 2024 bleibt bei der Bildung
des Bemessungszeitraumes aul3er Betracht.

* Haben Sie in den letzten beiden Jahren vor dem
Eintritt der Arbeitslosigkeit durchschnittlich ein um
mehr als 10 Prozent hdheres Arbeitsentgelt erzielt
als im letzten Jahr, sind der Bemessung des Arbeits-
losengeldes die Entgelte dieser beiden Jahre zu-
grunde zu legen. Da die Agentur fir Arbeit aber in
der Regel nicht weil3, dass Ihr Verdienst hoher war,
missen Sie die Erweiterung des Bemessungs-
rahmens auf zwei Jahre ausdrtcklich verlangen und
die erforderlichen Unterlagen (Bescheinigung des
Arbeitgebers, Lohnabrechnungen) vorlegen.

BEISPIEL

A hatte bis Januar 2024 einen monatlichen Verdienst
von 4.300 EUR. Dann hat A den Arbeitsplatz verloren.
Auf dem neuen Arbeitsplatz erzielt A ab Februar 2024
nur noch einen monatlichen Verdienst von 3.500 EUR.
Zum Jahresende verliert A auch diesen Arbeitsplatz.
Die Agentur fur Arbeit berechnet das Arbeitslosengeld
nicht nur nach dem Verdienst aus dem Jahre 2024, son-
dern nach dem Verdienst aus den Jahren 2023 und 2024.
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* Haben Sie innerhalb der letzten zwei Jahre vor der
Entstehung des aktuellen Anspruchs (in der Regel
erster Tag der Arbeitslosigkeit) bereits Arbeitslosen-
geld bezogen, erhalten Sie Arbeitslosengeld wieder
nach diesem Bemessungsentgelt.

BEISPIEL

A hat bis vor 18 Monaten Arbeitslosengeld bezogen.
Das Bemessungsentgelt betrug 100 EUR taglich. A hat
eine geringer bezahlte Beschaftigung aufgenommen
(90 EUR taglich). Bei der Bemessung des Arbeitslosen-
geldes wird von 100 EUR ausgegangen.

4.2 Die Bedeutung der Lohnsteuerklasse

Der tagliche Leistungssatz wird aus einem pauschalier-
ten Nettoarbeitsentgelt (Leistungsentgelt) errechnet.
Dabei wird das tagliche Bemessungsentgelt vermindert
um die Sozialversicherungspauschale (20 % des Be-
messungsentgelts), ggf. den Solidaritatszuschlag und
die Lohnsteuer unter Berticksichtigung der als Lohn-
steuerabzugsmerkmal gebildeten Lohnsteuerklasse
(bei Lohnsteuerklasse IV ggf. mit Faktor).

MaRgebend ist die Lohnsteuerklasse, die zu Beginn
des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist, als
Lohnsteuerabzugsmerkmal gebildet war, also im Lohn-
steuerabzugsverfahren durch den Arbeitgeber mafRige-
bend war oder gewesen ware. Haben Sie mit lhrer
Ehegattin/lhrem Ehegatten oder in einer eingetrage-
nen Lebenspartnerschaft das Faktorverfahren gewahit,
wird dieser Faktor bei der Ermittlung des Lohnsteuer-
abzugs bertcksichtigt. Die Wirksamkeit ist langstens
auf zwei Kalenderjahre begrenzt. Soll ein Faktor dar-
Uber hinaus gelten, weisen Sie diesen bitte mit einer
Bescheinigung lhres Finanzamtes nach.
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Das pauschalierte Nettoentgelt weicht in der Regel von
Ihrem letzten tatsachlichen Nettoentgelt ab.

Spétere Anderungen der Lohnsteuerklasse werden
von dem Tage an berticksichtigt, an dem erstmals die
Voraussetzungen fiir diese Anderungen vorlagen, bei
Heirat ist das der Tag der EheschlieRung. Spatere An-
derungen des Faktors werden mit Wirkung des Tages
berlicksichtigt, an dem die Eintragung wirksam wird.

Bitte teilen Sie der Agentur fiir Arbeit jede Ande-
rung des Familienstandes, der Lohnsteuerklasse
und des Faktors umgehend mit.

Wenn Sie eine Anderung des Familienstandes mitge-

teilt haben, wird Arbeitslosengeld nach der neuen

Lohnsteuerklasse wie folgt bewilligt:

* ab dem Tag der Heirat die Lohnsteuerklasse IV

* bei dauernder Trennung, Scheidung oder Auflésung
der Ehe/eingetragenen Lebenspartnerschaft ab Be-
ginn des darauf folgenden Kalenderjahres die Lohn-
steuerklasse |

* bei Tod Ihrer Ehegattin/lhres Ehegatten ab Beginn
des Folgemonats die Lohnsteuerklasse Ill, wenn Sie
von |hrer Ehegattin/lhrem Ehegatten nicht dauernd
getrennt gelebt haben. Ab Beginn des Ubernachsten
Kalenderjahres — soweit Sie noch Arbeitslosengeld
erhalten — die Lohnsteuerklasse I. Dies gilt auch im
Todesfall bei eingetragenen Lebenspartnerschaften.

Die Beriicksichtigung der geanderten Lohnsteuer-
klasse wird Ihnen mit Anderungsbescheid mit-
geteilt. Sollte die Lohnsteuerklasse nicht zutreffen,
informieren Sie bitte umgehend lhre Agentur fiir
Arbeit. Auskiinfte tiber Ihre Lohnsteuerklasse er-
teilt lhnen Ihr Finanzamt.
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BITTE BEACHTEN SIE

Der Agentur fiir Arbeit werden Anderungen
der Lohnsteuerklasse, des Familienstandes
oder des Faktors nicht automatisch durch
andere Stellen (Finanzamt, Meldebehdrde)
mitgeteilt. Bitte informieren Sie Ihre Agentur
fur Arbeit daher umgehend — vgl. bitte auch
» Abschnitt 8.2.

]
I HINWEIS

Lohnsteuerklassenwechsel kann teuer werden. Lassen
Sie sich beraten! Vorher!

Haben Sie und |hre Ehegattin/lhr Ehegatte — lhre

Lebenspartnerin/lhr Lebenspartner die Lohnsteuer-

klasse gewechselt, so wird die neue Lohnsteuer-

klasse nur berticksichtigt, wenn der Lohnsteuerklassen-

wechsel

* zu einem geringeren gemeinsamen Lohnsteuer-
abzug fihrt, also zweckmabig ist, oder

* eine niedrigere Leistung ergibt.

Dies gilt auch dann, wenn Sie oder Ihre Ehegattin/lhr

Ehegatte — Ihre Lebenspartnerin/lhr Lebenspartner den

Wechsel beim Finanzamt alleine beantragt haben.

Einen Lohnsteuerklassenwechsel nach Beantragung

von Entgeltersatzleistungen miissen Sie der Agen-
tur fiir Arbeit unverziiglich anzeigen.
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]
I HINWEIS

Ein Lohnsteuerklassenwechsel kann — auch wenn er
steuerlich geboten scheint — zu einer niedrigeren
Leistung fihren. Wenn Sie oder Ihre Ehegattin/lhr Ehe-
gatte, lhre Lebenspartnerin oder Ihr Lebenspartner
beabsichtigen, Ihre Lohnsteuerklasse zu wechseln,
lassen Sie sich bitte vorher von lhrer Agentur fiir
Arbeit Uber die leistungsrechtlichen Folgen beraten.
Nur durch eine vorherige Beratung kénnen Sie erheb-
liche finanzielle Nachteile fur sich vermeiden.

Legen Sie bitte Einkommensnachweise lhrer Ehe-
gattin/lhres Ehegatten — |hrer Lebenspartnerin/lhres
Lebenspartners fur den Monat vor, in dem der Lohn-
steuerklassenwechsel wirksam geworden ist.

BEISPIEL

Ehegatten/eingetragene Lebenspartner (-innen) erzielen jeweils
einen monatlichen Arbeitslohn von 3.000 EUR und haben die
Lohnsteuerklassenkombination IV/IV. Bei Eintritt von Arbeits-
losigkeit einer Person wechseln sie die Lohnsteuerklasse
(Steuerklassenkombination: 111/V). Bei etwa gleich hohem Arbeits-
lohn ist die Lohnsteuerklassenkombination 1V/IV die zweckma-
Rigste, weil sie zum geringsten gemeinsamen Lohnsteuerabzug
fuhrt. Ist bei der arbeitslosen Ehegattin/Lebenspartnerin bzw.
dem arbeitslosen Ehegatten/Lebenspartner nunmehr die Lohn-
steuerklasse lll eingetragen, wird der Lohnsteuerklassenwech-
sel nicht berlcksichtigt, weil die Lohnsteuerklasse nicht zweck-
maRig ist. Hat sie/er die Lohnsteuerklasse V, ist diese zwar
ebenfalls nicht zweckmaRig, sie wird aber beriicksichtigt, weil
sie zu einer niedrigeren Leistung fiihrt.
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4.3 Allgemeiner oder erhodhter Leistungssatz

Das Arbeitslosengeld wird von lhrer Agentur fur Arbeit
in Hohe eines taglichen Leistungssatzes festgestellt.
Der allgemeine Leistungssatz in Hohe von 60 Pro-
zent des Leistungsentgelts wird gewahrt, wenn kein
Kind zu bericksichtigen ist. Ein erhéhter Leistungs-
satz (67 statt 60 Prozent des Leistungsentgeltes) steht
lhnen zu, wenn Sie oder lhr/e nicht dauernd von Ihnen
getrennt lebende/r und ebenfalls unbeschrankt
einkommensteuerpflichtige/r Ehegattin/Ehegatte oder
Lebenspartnerin/Lebenspartner mindestens ein Kind im
Sinne des § 32 Abs. 1, 3 bis 5 Einkommensteuergesetz
(EStG) haben.

Das sind

¢ |eibliche Kinder,

* angenommene Kinder,
» Pflegekinder.

Auf die Zahl der Kinder kommt es nicht an. Entschei-
dend ist, dass Sie oder lhre Ehegattin/Ihr Ehegatte
bzw. Lebenspartnerin/Lebenspartner mindestens ein zu
berlcksichtigendes Kind haben.

Haben Sie oder Ihre Ehegattin/lhr Ehegatte bzw.
Lebenspartnerin/Lebenspartner kein Kind unter

18 Jahren, aber ein Kind oder mehrere Kinder, die das
18. Lebensjahr vollendet haben, missen die besonde-
ren Voraussetzungen des § 32 Abs. 4 und 5 EStG fur
mindestens ein Kind erfiillt sein, damit Sie den er-
héhten Leistungssatz erhalten kénnen:

Die Voraussetzungen des § 32 Abs. 4 und 5 EStG

liegen zum Beispiel vor, wenn das Kind

¢ noch nicht 21 Jahre alt ist, nicht in einem Beschafti-
gungsverhaltnis steht und bei einer Agentur fur Arbeit
im Inland oder einem Jobcenter als Arbeitsuchende/r
oder Arbeitslose/er gemeldet ist oder
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* noch nicht 25 Jahre alt ist und*
 flr einen Beruf ausgebildet wird oder
* eine Berufsausbildung mangels Ausbildungs-
platzes nicht beginnen oder fortsetzen kann oder
« sich in einer Ubergangszeit von héchstens
4 Monaten zwischen zwei Ausbildungsabschnitten
befindet oder
» aufgrund einer korperlichen, geistigen oder seeli-
schen Behinderung nicht in der Lage ist, seinen
Lebensunterhalt selbst zu bestreiten. Grundsatzlich
muss die Behinderung vor dem 25. Geburtstag des
Kindes eingetreten sein. Fur Kinder, die bis ein-
schlief3lich 1981 geboren sind, gilt: die Behinderung
muss bis zum Tag vor dem 27. Geburtstag einge-
treten sein.

Wie kénnen Sie lhrer Agentur fiir Arbeit nach-
weisen, dass Sie ein Kind haben, das Sie zum
Bezug des erhdhten Leistungssatzes berechtigt?

Ein Kind unter 18 Jahren kénnen Sie am einfachsten
mit der Vorlage des Kindergeldbescheides nach-
weisen. Alternativ kdnnen Sie Unterlagen vorlegen, die
belegen, dass der Kinderfreibetrag im Lohnsteuer-
abzugsverfahren zu berlcksichtigen ist (z. B. Verdienst-
bescheinigung) bzw. beim Finanzamt als Lohnsteuer-
abzugsmerkmal gespeichert ist (z. B. Bescheinigung
des Finanzamtes mit den aktuellen Lohnsteuerabzugs-
merkmalen)

Volljahrige Kinder kdnnen ebenfalls durch den Bezug
von Kindergeld nachgewiesen werden. Geben Sie
deshalb die Kindergeldnummer der Familienkasse an,
bei der das Kindergeld beantragt worden ist. Die

* In diesen Fallen wird ein Kind nach Abschluss einer erstmaligen Berufsaus-
bildung oder eines Erststudiums nur berticksichtigt, solange das Kind keiner
Erwerbstatigkeit nachgeht, die den Wegfall des Anspruchs auf Kindergeld nach
sich zieht. Dies gilt auch dann, wenn die erstmalige Berufsausbildung bereits
vor Vollendung des 18. Lebensjahres abgeschlossen worden ist.
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Familienkasse prift das Vorliegen der Voraussetzungen
des § 32 Abs. 4 und 5 EStG; darauf greift die Agentur
fur Arbeit zurtick.

Es gilt das Monatsprinzip: Sie kdnnen den erhéhten
Leistungssatz nur bis zum Ende des Monats erhalten,
in dem das Kind das 18. Lebensjahr vollendet hat oder
bei volljahrigen Kindern die Voraussetzungen des § 32
Abs. 4 und 5 EStG noch vorliegen.

Es kommt nicht darauf an, ob im Lohnsteuerabzugs-
verfahren der Kinderfreibetrag weiterhin bis zum Ende
des Kalenderjahres fur Sie oder Ihre Ehegattin/lhren
Ehegatten oder Ihre Lebenspartnerin/lhren Lebens-
partner zu bertcksichtigen ist oder ware.

4.4 Was ist zu beachten, wenn nur ein sehr ge-
ringer Anspruch auf Arbeitslosengeld
besteht?

Besteht in Ihrem Fall nur ein sehr geringer Anspruch
auf Arbeitslosengeld, weil Sie z. B. in Ihrer vorherigen
Beschaftigung ein niedriges Arbeitsentgelt erhalten
haben, setzen Sie sich bitte unverziglich mit dem fur
Sie zustandigen Jobcenter in Verbindung. Dieses wird
prufen, ob Ihnen gegebenenfalls zusatzliche Leistun-
gen der Grundsicherung fiir Arbeitsuchende zustehen.

4.5 Weitere Regelungen

Arbeitslosengeld verringert sich, wenn Sie nicht mehr
die Zahl von Arbeitsstunden leisten kénnen oder wol-
len, die Sie im Bemessungszeitraum geleistet haben
(z. B. wenn Sie wegen Betreuung eines Kindes oder
wegen Minderung lhres Leistungsvermoégens nur
noch halbtags arbeiten kénnen).
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]
I HINWEIS:

Die Agentur fur Arbeit berat Sie gerne uber die Aus-
wirkungen auf Ihr Arbeitslosengeld.

Wenn Sie noch andere Sozialleistungen beanspruchen
(z.B. Rente wegen Erwerbsminderung), sollten Sie
sich auch bei dem zustandigen Sozialleistungstrager
Uber die Auswirkungen auf die andere Sozialleistung
beraten lassen.

! BITTE BEACHTEN SIE
Teilen Sie bitte der Agentur fiir Arbeit unver-
zuglich mit, wenn die Griinde fiir die Ein-
schrankungen der woéchentlichen Arbeitszeit
eintreten oder weggefallen sind.
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5. lhr Anspruch auf Arbeits-
losengeld bei beruflicher
Weiterbildung

Liegen die Voraussetzungen fiir eine Fdrderung vor,
erhalten Sie einen Bildungsgutschein, mit dem lhnen
die Ubernahme der Weiterbildungskosten und ggf. die
Weiterzahlung des Arbeitslosengeldes zugesichert wird.

]
I HINWEIS:

Mehr Informationen zu den Leistungen wahrend

einer Weiterbildung finden Sie unter

» www.arbeitsagentur.de » Download-Center

» Kachel Karriere und Weiterbildung » Merkblatt 6 —
Forderung der beruflichen Weiterbildung.

Fur die Zeit einer von Ihrer Agentur fir Arbeit geférder-
ten Weiterbildung wird Arbeitslosengeld weiter gezahilt.
Die Regelungen fiir das Arbeitslosengeld gelten unver-
andert auch wahrend der Weiterbildung.

Besonderheiten:

Wahrend der geférderten Weiterbildung mindert sich
die Anspruchsdauer fiir jeweils zwei Tage des Bezuges
von Arbeitslosengeld nur um jeweils einen Tag.

BEISPIEL

Wahrend der Teilnahme an einer geférderten Weiter-
bildung vom 01.06. bis 30.09. (vier Monate) wird
Arbeitslosengeld bei beruflicher Weiterbildung gezahit.
Die Anspruchsdauer mindert sich im Verhaltnis 2 zu 1,
so dass sich wegen des Leistungsbezuges eine Minde-
rung der Anspruchsdauer um zwei Monate ergibt.
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5. Arbeitslosengeld bei beruflicher Weiterbildung

* Eine Minderung der Anspruchsdauer unterbleibt
ganz, wenn bereits zu Beginn der Weiterbildung die
Anspruchsdauer 90 Tage oder weniger betragt. Wird
durch die Minderung wahrend der Weiterbildung
eine Anspruchsdauer von 90 Tagen erreicht, unter-
bleibt eine weitere Minderung der Anspruchsdauer.
Damit ist sichergestellt, dass nach Ende der
Weiterbildung bei ggf. weiterhin vorliegender
Arbeitslosigkeit noch ein Anspruch auf Arbeits-
losengeld fur mindestens 90 Tage besteht. Bestand
bereits zu Beginn der Weiterbildung nur ein Rest-
anspruch von weniger als 90 Tagen, kann héchstens
dieser Restanspruch geltend gemacht werden.

» Betragt die Restdauer des Anspruchs zu Beginn der
Weiterbildung weniger als 90 Tage und ist die oder
der Arbeitslose wegen einer beruflichen Weiter-
bildung fir eine Dauer von mindestens sechs
zusammenhangenden Monaten geférdert worden,
erfolgt einmalig eine Erhéhung der Anspruchsdauer
auf 90 Tage.

Wollen Sie an einer Mafinahme der beruflichen Wei-

terbildung teilnehmen, fiir die eine Férderung durch

Ubernahme der Weiterbildungskosten nicht méglich

ist, kann lhnen fur die Zeit der Weiterbildung Arbeits-

losengeld weiter gezahlt werden, wenn

 die Agentur fur Arbeit der Teilnahme vorher zuge-
stimmt hat,

¢ Sie bereit sind, die MalRnahme abzubrechen, sobald
eine berufliche Eingliederung in Betracht kommt und

» Sie mit dem Trager der Maflnahme die Mdglichkeit
zum jederzeitigen Abbruch vereinbart haben.

Weitere Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrer
Agentur fur Arbeit.
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6. Sperrzeit

Beschaftigungsverhaltnisse enden in der Regel durch
Kindigung (seitens des Arbeitgebers oder der Arbeit-
nehmerin/des Arbeitnehmers) oder in gegenseitigem
Einvernehmen (Aufhebungsvertrag). Nicht selten erhalt
die Arbeitnehmerin/der Arbeitnehmer im Zusammen-
hang mit der Beendigung eine Abfindung, Entschadi-
gung oder dhnliche Leistung (siehe » Merkblatt 17).

Eine Sperrzeit tritt ein, wenn Sie ohne wichtigen Grund
Ihr Beschaftigungsverhaltnis geldst oder durch ein ar-
beitsvertragswidriges Verhalten Anlass fir die L6sung
des Beschaftigungsverhaltnisses gegeben und dadurch
die Arbeitslosigkeit vorsatzlich oder grob fahrlassig her-
beigefiihrt haben (Arbeitsaufgabe).

Sie I6sen das Beschaftigungsverhaltnis, wenn Sie

* lhr Arbeitsverhiltnis selbst kiindigen,

» einen Aufhebungsvertrag mit lhrem Arbeitgeber ge-
schlossen haben,

* eine Absprache mit Ihrem Arbeitgeber liber die Be-
endigung der Beschiftigung getroffen haben,

* als langjahrig beschaftigte/r Arbeitnehmerin/Ar-
beithehmer mit der Kiindigung einverstanden sind
und |hr Arbeitgeber (rechtmaRige) Kiindigungen bei
langjahriger Betriebszugehérigkeit nur im Einverneh-
men ausspricht.

AuRerdem tritt eine Sperrzeit ein, wenn Sie

 eine von lhrer Agentur flr Arbeit angebotene Arbeit
ablehnen oder nicht antreten oder durch Ihr Ver-
halten das Zustandekommen eines Beschaftigungs-
verhaltnisses vereiteln (Arbeitsablehnung); das gilt
auch fur vortiibergehende Beschéaftigungen,

* sich weigern, an einer Malnahme zur beruflichen Aus-
oder Weiterbildung, einer MalRnahme zur Aktivierung
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und beruflichen Eingliederung oder einer Maflnahme
zur Teilhabe am Arbeitsleben teilzunehmen,

 die Teilnahme an einer der vorstehend genannten
MafRnahmen abbrechen oder durch maBnahme-
widriges Verhalten Anlass fiir den Ausschluss aus
einer Maflnahme geben,

» sich nach einer Aufforderung der Agentur fir Arbeit
weigern, an einem Integrationskurs oder an einem
Kurs der berufsbezogenen Deutschsprachférderung
teilzunehmen,

 die Teilnahme an einem der vorstehend genannten
Kurse abbrechen oder durch maRnahmewidriges
Verhalten Anlass fur den Ausschluss aus einem der
Kurse geben.

» trotz Belehrung Uber die Rechtsfolgen, die von der
Agentur fir Arbeit geforderten Eigenbemiihungen
wahrend der Arbeitslosigkeit nicht nachweisen
(siehe auch Hinweise im » Abschnitt 2.4),

» trotz Belehrung Uber die Rechtsfolgen einer Auf-
forderung der Agentur fiir Arbeit, sich zu melden
oder zu einem arztlichen oder psychologischen Un-
tersuchungstermin zu erscheinen, nicht nachkom-
men (Meldeversdumnis, siehe auch Hinweise zur
Meldepflicht im » Abschnitt 8.1),

* sich verspatet arbeitsuchend melden (vgl. » Ab-
schnitt 1).

Der Eintritt einer Sperrzeit bei Arbeitsaufgabe bewirkt,
dass lhnen Arbeitslosengeld fir die Dauer von zwdlf
Wochen — in bestimmten Ausnahmen drei oder sechs
Wochen — nicht gezahlt wird.

Die Dauer der Sperrzeit bei Arbeitsablehnung und
der Ablehnung bzw. des Abbruchs von Maflnahmen
und Kursen ist abhangig von der Haufigkeit der
Ablehnungen bzw. der Abbriiche. Sie betragt drei,
sechs oder zwolf Wochen.
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Die Dauer einer Sperrzeit bei unzureichenden Eigenbe-
muhungen betragt zwei Wochen, bei Meldeversaumnis
und verspateter Arbeitsuchendmeldung jeweils eine
Woche.

Wahrend der Sperrzeit ruht der Anspruch, lhre An-
spruchsdauer vermindert sich aulRerdem um die
Tage der Sperrzeit, bei einer zwolfwochigen Sperrzeit
wegen Arbeitsaufgabe mindestens um ein Viertel

(z.B. bei einer Anspruchsdauer von 18 Monaten um
4,5 Monate). In bestimmten Fallen wird die Anspruchs-
dauer nicht gemindert, wenn das Ereignis fir die Sperr-
zeit langer als ein Jahr vor der Erflllung der Voraus-
setzungen fur den Anspruch auf Arbeitslosengeld in der
Vergangenheit liegt.

i HINWEIS

Eine Sperrzeit tritt nicht ein, wenn Sie fiir lhr Verhalten
einen wichtigen Grund haben.

Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn lhnen unter Be-
riicksichtigung der Gesamtumsténde kein anderes
Verhalten zumutbar war.

Fir die Aufgabe oder Ablehnung einer Arbeit liegt ein

wichtiger Grund vor, wenn

* bindende Bestimmungen uber Arbeitsbedingungen
nicht eingehalten werden,

* bindende Bestimmungen uber Arbeitsschutzvorrich-
tungen nicht eingehalten werden,

* lhnen die Arbeit nach Ihrem kérperlichen oder geis-
tigen Leistungsvermdgen nicht zugemutet werden
kann,

* die Arbeitsstelle durch Streik oder Aussperrung frei
geworden ist und lhnen nur fir die Dauer des Streiks
oder die Aussperrung angeboten wurde,
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 die angebotene Unterkunft gesundheitlich oder sitt-
lich bedenklich ist,

» die Arbeit gegen ein Gesetz oder gegen die guten
Sitten verstofdt,

 Sie zu lhrer Ehegattin/lhrem Ehegatten bzw. zu Ihrer
Lebenspartnerin/lhrem Lebenspartner i. S. des
Lebenspartnerschaftsgesetzes ziehen wollen.

Ein wichtiger Grund kann vorliegen, wenn Sie

* die Arbeit wegen untertariflicher Entlohnung nicht an-
nehmen oder antreten und |hre Tarifgebundenheit
nachweisen,

* zu lhrer Partnerin/lhrem Partner in ehedhnlicher Ge-
meinschaft ziehen wollen,

* mit lhrer Partnerin/lhrem Partner die Erziehungs-
gemeinschaft zugunsten Ihrer gemeinsamen Kinder
im Interesse des Kindeswohles (wieder) herstellen
wollen,

* von einer unbefristeten in eine befristete Beschafti-
gung wechseln und Sie hierfir triftige Grinde wie
z. B. héhere Bezahlung oder Chance auf Weiter-
beschaftigung nach Ablauf der Befristung darlegen
kénnen,

* im Falle der einvernehmlichen Kindigung Sie einer
rechtmafigen arbeitgeberseitigen Kiindigung zuvor-
gekommen sind und eine Vergiinstigung (z. B. Abfin-
dung) erhalten haben, die Sie sonst nicht bekommen
héatten oder

* im Falle der einvernehmlichen Kiindigung Sie einer
rechtmafigen arbeitgeberseitigen Kiindigung zuvor-
gekommen sind und Nachteile etwa fiir lhr berufli-
ches Fortkommen beflirchten mussten oder eine
Abfindung bis zu 0,5 Monatsentgelten pro Beschafti-
gungsjahr erhalten haben. Auf Nachteile fur Ihr beruf-
liches Fortkommen kénnen Sie sich nicht berufen,
wenn Sie eine Vorruhestandsregelung in Anspruch
nehmen. Gleiches gilt, wenn Sie eine Abfindung er-
halten, die auf einen Ubergang in die Rente abzielt.
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Die Anerkennung eines wichtigen Grundes setzt
allerdings voraus, dass Sie alle zumutbaren Anstren-
gungen unternehmen, Ihre Arbeitslosigkeit zu vermei-
den oder soweit wie moglich hinausschieben oder ent-
sprechend friihzeitige Eigenbemihungen nachweisen
kénnen.

Ein wichtiger Grund liegt insbesondere nicht vor, wenn

* ansonsten eine andere Arbeitnehmerin/ein anderer
Arbeitnehmer arbeitslos geworden ware,

* ein Aufhebungsvertrag geschlossen wurde, um einer
arbeitgeberseitigen Kiindigung zuvorzukommen,
aber der Arbeitgeber nicht oder nicht zum selben
Zeitpunkt hatte kiindigen durfen oder

* eine Klage vor dem Arbeitsgericht mit dem Ziel
erhoben worden ist, durch einen spateren Vergleich
den Eintritt einer Sperrzeit zu verhindern.

In » Abschnitt 2.5 (Punkt 4) finden Sie Einwendungen
gegen ein Arbeitsangebot |hrer Agentur fir Arbeit, die
nicht als wichtige Griinde anerkannt werden kénnen.

! BITTE BEACHTEN SIE
lhr gesamter Leistungsanspruch erlischt,
wenn Sie Anlass zum Eintritt von Sperr-
zeiten mit einer Gesamtdauer von 21 Wo-
chen oder mehr geben (z. B. 2 Sperrzei-
ten von je 12 Wochen Dauer). Auf den
Grund fiir die einzelnen Sperrzeiten
kommt es dabei nicht an. Beriicksichtigt
werden Sperrzeiten, die im Zusammen-
hang mit der Entstehung lhres Anspru-
ches, danach und in einem Zeitraum von
zwolf Monaten vor der Entstehung des
Anspruches eingetreten sind.
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Wenn Sie wahrend einer Sperrzeit lhren Lebensunter-
halt aus Ihren vorhandenen Geldmitteln nicht bestreiten
kdnnen, setzen Sie sich bitte unverzuglich mit dem fiir
Sie zusténdigen Jobcenter in Verbindung. Dieses wird
prifen, ob Ihnen gegebenenfalls Leistungen der Grund-
sicherung fur Arbeitsuchende zustehen.

Bei einer festgesetzten Sperrzeit werden etwaige
Leistungen der Grundsicherung aufgrund einer ein-
tretenden Leistungsminderung nur gemindert gewahrt.
Gleiches gilt, wenn aufstockende Leistungen gewahrt
werden.
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7. Ruhen des Anspruches

Ruht der Anspruch auf Arbeitslosengeld, wird die Leis-
tung ganz oder teilweise nicht ausgezahlt, obwohl die
Anspruchsvoraussetzungen eigentlich erfiillt sind.
Auler bei Sperrzeiten (siehe Abschnitt 6) ruht der An-
spruch auch in folgenden Fallen:

7.1 Ruhen bei Sozialleistungen

Beziehen Sie bestimmte andere Sozialleistungen
(Berufsausbildungsbeihilfe, Krankengeld, Krankengeld
der Sozialen Entschadigung (bis 31.12.2023 Versor-
gungskrankengeld) und Verletztengeld, Mutterschafts-
geld, Ubergangsgeld, Rente wegen voller Erwerbsmin-
derung oder Erwerbsunfahigkeit, die Altersrente aus
der gesetzlichen Rentenversicherung, die Knapp-
schaftsausgleichsleistung oder &hnliche Leistungen 6f-
fentlich-rechtlicher Art), ruht Ihr Anspruch auf Arbeitslo-
sengeld ganz oder teilweise. Die entsprechenden
gesetzlichen Regelungen sollen eine ,Doppelzahlung®
verhindern.

Beziehen Sie Elterngeld, steht dies dem Bezug von
Arbeitslosengeld nicht entgegen. Sie missen jedoch
bereit und in der Lage sein, eine Beschaftigung von
mindestens 15 Stunden wochentlich unter den Ublichen
Bedingungen des Arbeitsmarktes aufzunehmen.

Erkundigen Sie sich mdglichst friihzeitig nicht nur bei
Ihrer Agentur flr Arbeit, sondern auch beim Trager der
Ihnen gezahlten Leistung, z. B. dem Rentenversiche-
rungstrager, nach den Auswirkungen eines Zusammen-
treffens mit Arbeitslosengeld.

Unter Umstanden hat eine Leistung keine Auswirkun-
gen auf das Arbeitslosengeld; wird jedoch Arbeitslosen-
geld gezahlt, kann die andere Leistung entfallen.
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Auslédndische Sozialleistungen wirken sich in glei-
cher Weise aus wie vergleichbare inlandische Sozial-
leistungen.

]
I HINWEIS

Bewilligt ein anderer Trager riickwirkend Leistungen, ist
die fUr den selben Zeitraum von der Agentur fur Arbeit
gezahlte Leistung grundsatzlich an die Agentur flr Ar-
beit zurlickzuzahlen

7.2 Ruhen bei Arbeitgeberleistungen
Arbeitslosengeld ruht fir die Zeit, fir die Sie von lhrem
ehemaligen Arbeitgeber noch Arbeitsentgelt oder Ur-

laubsabgeltung erhalten oder beanspruchen kénnen.

BEISPIEL

Endet Ihre Beschéaftigung am 15. Mai, wahrend der Ar-
beitgeber das Gehalt noch bis zum Ende des Arbeits-
verhaltnisses am 31. Mai zahlt, kénnen Sie Leistungen
Ihrer Agentur flr Arbeit erst ab 1. Juni erhalten.

Endet |hr Arbeits-/Beschaftigungsverhaltnis z. B. an
einem Montag und erhalten Sie noch eine Urlaubsab-
geltung fur 3 Tage bei einer 5-Tage-Woche, ruht Ihr
Anspruch bis einschlieRlich Donnerstag (letzter Ur-
laubstag). Arbeitslosengeld kénnte ab Freitag gezahlt
werden.

Auch wenn Sie eine Entlassungsentschadigung
(Abfindung, Entschadigung oder ahnliche Leistung) er-
halten, ruht Ihr Leistungsanspruch fir eine bestimmte
Zeit, wenn die arbeitgeberseitige Kiindigungsfrist nicht
eingehalten worden ist oder Sie unkiindbar waren;
Einzelheiten hierzu enthalt das » Merkblatt 17.
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Ihr Leistungsanspruch kann unter bestimmten Voraus-
setzungen auch ruhen, wenn Sie mit Ihrem Arbeitgeber
eine Vorruhestandsvereinbarung abgeschlossen
haben, nach der Sie mindestens 65 Prozent des
arbeitslosenversicherungspflichtigen Bruttoarbeitsent-
gelts erhalten, das Sie in den letzten sechs Monaten
vor Beginn der Vorruhestandsleistungen durchschnitt-
lich erzielt haben. Auf die Bezeichnung ,Vorruhestands-
vereinbarung® oder ,Vorruhestandsleistung“ kommt es
dabei nicht an.

7.3 Unschadliche Leistungen

Zu den Leistungen, die sich auf das Arbeitslosengeld

nicht auswirken, gehéren

» das Kindergeld,

» das Wohngeld,

* die Leistungen der Grundsicherung fiir Arbeit-
suchende, die unter Anrechnung des Arbeitslosen-
geldes gezahlt werden (soweit die Leistung lhrer
Agentur fir Arbeit nicht mit der vorschussweise
gezahlten Leistung verrechnet werden muss).
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8. Weitere Pflichten, die Sie
beachten sollten

8.1 Meldepflicht

Wahrend der Zeit, fir die Sie arbeitsuchend gemeldet
sind oder Anspruch auf Arbeitslosengeld erheben, sind
Sie verpflichtet, sich bei Ihrer Agentur fur Arbeit person-
lich zu melden und ggf. zu einer arztlichen oder psy-
chologischen Untersuchung zu erscheinen, falls Sie
Ihre Agentur fur Arbeit dazu auffordert.

Eine solche Aufforderung kann zum Zwecke der Be-
rufsberatung, der Vermittlung in eine berufliche Ausbil-
dungs- oder Arbeitsstelle, zur Vorbereitung von aktiven
Arbeitsférderungsleistungen und von Entscheidungen
im Leistungsverfahren sowie zur Prifung des Vorlie-
gens der Leistungsvoraussetzungen (z. B. Eigenbemii-
hungen und Verfiigbarkeit) erfolgen. lhre Agentur fiir
Arbeit kann bestimmen, dass eine Meldeaufforderung
auf den ersten Tag nach einer nachgewiesenen Arbeits-
unfahigkeit fortwirkt. Ist eine solche Fortwirkung in Ihrer
Meldeaufforderung enthalten und sind Sie am Tag des
vorgesehenen Meldetermins arbeitsunfahig krank, sind
Sie verpflichtet, sich am ersten Tag, an dem Sie wie-
der arbeitsfahig sind, bei lhrer Agentur fur Arbeit zu
melden.

Auch wenn Ihr Anspruch ruht, z. B. wahrend einer
Sperrzeit oder wenn wahrend eines Widerspruchs-
oder sozialgerichtlichen Verfahrens kein Arbeitslosen-
geld gezahlt wird, gilt die Meldepflicht fir die Zeit, fur
die Sie Leistungen beantragen oder beantragt haben.
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BITTE BEACHTEN SIE

Falls Sie an dem lhnen genannten Tag oder
Zeitpunkt verhindert sind, unterrichten Sie bitte
sofort lhre Agentur fir Arbeit und geben Sie
auch den Grund an. Dies ist zu lhrem eige-
nen Nutzen, denn wenn Sie ohne wichtigen
Grund einen solchen Termin nicht wahrneh-
men, tritt eine Sperrzeit von einer Woche ein.

Die Dauer lhres gesamten Anspruchs auf Arbeitslosen-
geld wird um die Tage einer Sperrzeit verringert.
Weitere Informationen zum Thema ,Sperrzeit” finden
Sie in » Abschnitt 6.

8.2 Mitwirkungs- und Mitteilungspflicht

Bereits ab der Beantragung des Arbeitslosengeldes
und vor allem wahrend der Zahlung kann auf Ihre Mit-
wirkung nicht verzichtet werden (s. hierzu » Punkt 2.2).
Sie mussen alle Tatsachen angeben, die im Antrag
abgefragt werden, also fur die Leistung bedeutsam
sind. Sind Auskunfte Dritter erforderlich, missen Sie
deren Erteilung zustimmen. Werden Beweismittel
(Urkunden, Nachweise) benétigt, miissen Sie diese
benennen oder vorlegen. Auf Verlangen der Agentur flir
Arbeit mussen Sie auch persénlich vorsprechen oder
zu einem arztlichen oder psychologischen Unter-
suchungstermin erscheinen. Die Teilnahme an der
Untersuchung selbst ist freiwillig; bitte beachten Sie
aber, dass Sie gegebenenfalls mit dem Wegfall lhrer
Leistungen rechnen missen, soweit Sie an einer Unter-
suchung nicht mitwirken, die fiir die Entscheidung Gber
die Leistung erforderlich ist. Auch die Bereitschaft, an
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben teilzunehmen,
kann von lhnen unter Umsténden verlangt werden.
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Daruber hinaus sind Sie verpflichtet, Ihrer Agentur fur
Arbeit alle spateren Anderungen zu Angaben unaufge-
fordert und sofort mitzuteilen. Nur so kénnen Leistun-
gen in korrekter Hohe gezahlt oder Uberzahlungen ver-
mieden werden.

Sollten Sie als Bezieherin/Bezieher von Arbeitslosen-
geld ergadnzend Leistungen der Grundsicherung fur
Arbeitsuchende erhalten (so genannte Aufstocker),
bestehen diese Mitwirkungs- und Mitteilungspflichten
gegenuber beiden Leistungstragern, das heif3t, sowohl
gegenuber der Agentur fir Arbeit als auch gegenlber
dem Jobcenter.

Ihre Mitteilungspflicht besteht auch wahrend des
Ruhens des Anspruchs, also z. B. wahrend einer Sperr-
zeit. Ergeben sich Anderungen, die sich riickwirkend
auf die Leistung auswirken kénnen, z. B. die riickwir-
kende Bewilligung einer Rente und &hnliches, besteht
Ihre Mitteilungspflicht Giber das Ende des Leistungs-
bezuges hinaus. Auch wenn Sie im Zweifel sind, ob
eine Anderung fiir den Leistungsanspruch bedeutsam
ist, unterrichten Sie bitte lhre Agentur fir Arbeit.

Sie miissen lhre Agentur fiir Arbeit benach-

richtigen, wenn

» Sie aus einer frilheren Beschéaftigung noch Arbeits-
entgelt, eine Urlaubsabgeltung oder Entlassungsent-
schadigung (Abfindungen, Entschadigungen oder
ahnliche Leistungen) erhalten,

» Sie eine berufliche Tatigkeit aufnehmen — auch als
Selbsténdige/r oder mithelfende/r Familienange-
hoérige/r. Eine Mitteilung des Arbeitgebers an die
Krankenkasse Uber Ihre Arbeitsaufnahme reicht nicht
aus. Verlassen Sie sich auch nicht auf eventuelle
Zusagen anderer, z. B. lhres Arbeitgebers, lhre
Beschiftigungsaufnahme Ihrer Agentur fiir Arbeit
anzuzeigen. Hierzu sind ausschlieBlich Sie selbst
verpflichtet. Dies gilt auch fiir sog. Probearbeitsver-
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haltnisse. Beginnt das Arbeitsverhaltnis vereinba-
rungsgemafn mit einem arbeitsfreien Tag (Samstag,
Sonntag, Feiertag), ist dieser Tag als Arbeitsaufnah-
me anzugeben, auch wenn die Arbeit tatsachlich erst
spater aufgenommen wird,

 Sie arbeitsunfahig erkranken und wenn Sie wieder
arbeitsfahig sind. lhre Mitteilung ist in jedem Fall
erforderlich, auch wenn die Daten der Arbeitsunfahig-
keit durch lhren Arzt oder Arztin elektronisch an Ihre
Krankenkasse tUbermittelt wurden. Nutzen Sie fiir Ihre
Mitteilung bevorzugt » http://lwww.arbeitsagentur.de/
eservices » Leistungen und Angebote der
Agentur fiir Arbeit » Verdnderung mitteilen oder
die BA-mobil App.

» Beruht die Arbeitsunfahigkeit auf Inrem Verschulden
oder dem Verschulden eines Dritten (z. B. bei einem
Verkehrsunfall) oder auf einer Organ-/Gewebeent-
nahme (z. B. Knochenmarkspende) oder einer Sterili-
sation, geben Sie dies bitte gesondert an,

* Ihre Arztin/lhr Arzt eine Bescheinigung Uber ein
individuelles Beschaftigungsverbot nach dem Mutter-
schutzgesetz ausgestellt hat,

» Sie Mutterschaftsgeld oder dhnliche Leistungen oder
Ubergangsgeld (z. B. aufgrund einer Kur oder med.
Rehabilitationsmallnahme) beantragen oder erhal-
ten. Legen Sie bitte den jeweiligen Bewilligungsbe-
scheid vor,

» Sie Renten aller Art, insbesondere Rente wegen ver-
minderter Erwerbsfahigkeit oder Altersrente, beantra-
gen oder erhalten,

» Sie eine Nebenbeschéaftigung austiben oder aufneh-
men, die weniger als 15 Stunden wdchentlich be-
tragt, auch wenn diese nicht steuer- oder sozialversi-
cherungspflichtig ist,

* sich das Einkommen (netto) oder der zeitliche Um-
fang lhrer Nebentatigkeit erhéht,

* Sie als Schilerin/Schuler eine Schule oder ahnliche
Ausbildungsstatte besuchen, oder sich als Studentin/
Student immatrikuliert haben,
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Sie lhren Wohnort verlassen,

sich lhre Anschrift &ndert,

Sie heiraten, sich von lhrer Ehegattin/lhrem Ehe-
gatten oder Lebenspartnerin/Lebenspartner dauernd
trennen oder Ihre Ehe oder eingetragene Lebens-
partnerschaft endet,

bei Anderung lhres Familienstandes Ihre Lohnsteuer-
klasse nicht mit der im Bewilligungs-/Anderungs-
bescheid zugrundegelegten Lohnsteuerklasse uber-
einstimmt,

sich — aus welchem Grund auch immer — lhre Lohn-
steuerklasse éndert oder Sie mit Ihrer Ehegattin/
lhrem Ehegatten oder in einer eingetragenen
Lebenspartnerschaft das Faktorverfahren wéahlen
oder der Faktor gedndert wird bzw. entfallt (siehe
auch » Abschnitt 4.2),

sich Anderungen des Zeitraums ergeben, fiir den Sie
oder Ihre Ehegattin/lhr Ehegatte oder lhre Lebens-
partnerin/lhr Lebenspartner Kindergeld beanspru-
chen kdnnen, oder wenn fiir Sie oder lhre Ehegattin/
Ilhren Ehegatten oder Lebenspartnerin/ Lebenspart-
ner fur ein Kind oder mehrere Kinder der Kinderfrei-
betrag beim Finanzamt als Lohnsteuerabzugsmerk-
mal gespeichert ist und die Voraussetzungen fir die
Eintragung bei keinem der Kinder mehr vorliegen

(z. B. wenn das einzige bisher eingetragene volljahri-
ge Kind die Berufsausbildung beendet — siehe hierzu
auch » Abschnitt 4.3),

Sie sich fur eine andere wochentliche Arbeitszeit zur
Verfligung stellen méchten,

Sie eine ehrenamtliche Tatigkeit ausuben,

Sie freiwilligen Wehrdienst, Bundesfreiwilligendienst
oder Jugendfreiwilligendienst leisten,

Sie versicherungspflichtiges Wertguthaben flr Zeiten
einer Freistellung von der Beschaftigung entnehmen
(8§ 7ff SGB IV).

67



8. Weitere Pflichten, die Sie beachten sollten

i HINWEIS

Anderungen teilen Sie (iber

» www.arbeitsagentur.de/eservices » Leistungen
und Angebote der Agentur fiir Arbeit

» ,,Verdnderung mitteilen“ online mit. Alternativ
nutzen Sie den » Vordruck ,,Veranderungsmitteilung®,
den Sie von lhrer Agentur fir Arbeit erhalten.

8.3 Erstattungspflicht

Wer zu Unrecht Leistungen erhalten hat, muss sie zu-
rickzahlen, soweit die Bewilligung aufgehoben wird.
Nach den Vorschriften des Sozialgesetzbuches ist eine
Leistungsbewilligung dann aufzuheben, wenn die be-
willigten Leistungen der/dem Betroffenen nicht zustan-
den und sie/er insbesondere

 vorsatzlich oder grob fahrlassig falsche oder un-
vollstindige Angaben gemacht bzw. eine Anderung
ihrer/seiner Verhaltnisse nicht rechtzeitig mitgeteilt
hat,

» gewusst hat oder leicht erkennen konnte, dass sie/er
keinen oder nur einen niedrigeren Leistungsanspruch
hatte, oder

» Einkommen erzielt hat, das zum Wegfall oder zur
Minderung des Anspruchs gefiihrt hatte.

Zusatzlich zur Erstattung der zu Unrecht erhaltenen
Leistung missen die darauf entrichteten Beitrage zur
Kranken- und Pflegeversicherung sowie Renten-
versicherung ersetzt werden.
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BITTE BEACHTEN SIE

Bitte achten Sie auf die Vollstéandigkeit und
Richtigkeit Ihrer Angaben und teilen Sie
Anderungen der Agentur fiir Arbeit mit.
Wenn Sie falsche bzw. unvollsténdige
Angaben machen oder Anderungen nicht
(unverzlglich) mitteilen, missen Sie mit

der Erstattung der zu Unrecht erhaltenen
Leistungen rechnen. Die Agentur fir Arbeit
pruft ggf. auch die Einleitung eines
Ordnungswidrigkeiten- oder Strafverfahrens.
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9. Die Kranken-, Pflege-,
Renten- und
Unfallversicherung

Zusatzlich zum Arbeitslosengeld tragt die Bundesagen-
tur fur Arbeit die Kosten fiir lhre Sozialversicherung.
Hierfur wendet sie nochmals ca. 70 Prozent des lhnen
zustehenden Arbeitslosengeldes auf. Die Beitrage wer-
den direkt an die Sozialversicherungstréger gezahit.
So werden z. B. bei einem monatlichen Arbeitslosen-
geld von 900 Euro Beitrage zur Kranken-, Pflege- und
Rentenversicherung in Héhe von ca. 630 Euro ent-
richtet.

Kranken-/Pflegeversicherung

— Versicherungspflicht

Wahrend Sie Arbeitslosengeld beziehen, sind Sie
grundsétzlich bei Ihrer Krankenkasse in der gesetz-
lichen Kranken- und Pflegeversicherung pflicht-
versichert (Ausnahmen siehe » Abschnitt Befreiung
von der Versicherungspflicht und Abschnitt
Versicherungsfreiheit). Auskiinfte zum Wechsel
erteilen die Krankenkassen.

Dem Bewilligungs- oder Anderungsbescheid kénnen
Sie entnehmen, bei welcher Krankenkasse Sie versi-
chert sind.

Durch die Agentur fur Arbeit sind Sie erst dann ver-
sichert, wenn die beantragte Leistung auch bewilligt
worden ist. Die Versicherung beginnt grundsatzlich
riickwirkend mit dem ersten Tag, fur den Sie Leistun-
gen erhalten. Sie sollten dies besonders beachten,
wenn Sie lhren Antrag erst verspéatet abgeben oder
wenn die Bearbeitung Ihres Antrages langer dauert.
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Fur Zeitrdume, fur die Sie keine Leistungen beziehen,
sind Sie durch die Agentur fir Arbeit nicht versichert,
also auch dann nicht, wenn der Anspruch auf Arbeits-
losengeld ruht. Ruht der Anspruch wegen des Eintritts
einer Sperrzeit oder wegen einer Urlaubsabgeltung
(durch Ihren friheren Arbeitgeber), sind Sie jedoch ab
Beginn des Ruhenszeitraums, frihestens jedoch ab
Beginn der Arbeitslosigkeit versichert.

Ihr Versicherungsschutz nach dem Ausscheiden aus
einem Beschéftigungsverhaltnis hangt von verschiede-
nen Umsténden ab. Um versicherungsrechtliche Nach-
teile zu vermeiden, erkundigen Sie sich bitte in den
oben genannten Fallen sofort bei lhrer Krankenkasse
oder lhrem Versicherungsunternehmen, wie Sie einen
— gdf. vorlaufigen — lickenlosen Kranken- und Pflege-
versicherungsschutz sicherstellen kdnnen.

Ihre Krankenkasse wird lhnen auch Auskinfte tUber Ih-
ren Versicherungsschutz im Falle eines Widerspruchs-
verfahrens gegen einen ablehnenden Bescheid der
Agentur flr Arbeit oder im Falle eines Sozialgerichts-
verfahrens erteilen.

Die Kranken- und Pflegeversicherungsbeitréage fur
Pflichtversicherte werden von Ihrer Agentur fiir Arbeit
getragen.

Ausnahmen von der Versicherungspflicht in der gesetz-
lichen Kranken- und Pflegeversicherung

— Befreiung von der Versicherungspflicht

Waren Sie in den letzten 5 Jahren vor Beginn des Leis-
tungsbezugs nicht gesetzlich krankenversichert, ist
eine Befreiung von der Versicherungspflicht in der
Krankenversicherung mdéglich, wenn Sie privat kran-
kenversichert sind und Vertragsleistungen erhalten, die
der Art und dem Umfang nach den Leistungen der ge-
setzlichen Krankenversicherung entsprechen.
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Den Befreiungsantrag missen Sie — bei jedem Eintritt
der Arbeitslosigkeit erneut — innerhalb von 3 Monaten
bei einer gesetzlichen Krankenkasse stellen. Der
Antrag auf Befreiung von der Krankenversicherungs-
pflicht kann bereits vor Bewilligung des Arbeitslosen-
geldes und sogar bereits vor Leistungsbeginn/Arbeits-
losmeldung bzw. dem Beginn der Versicherungspflicht
gestellt werden.

Personen, die Arbeitslosengeld beantragt haben und
ihren Versicherungsschutz in der privaten Kranken-
versicherung aufrechterhalten méchten, kénnen
vorsorglich einen Antrag auf Befreiung von der Kranken-
versicherungspflicht stellen, um unabhangig von der
Bearbeitungsdauer bei der Agentur fir Arbeit bis zur
Bewilligung des Arbeitslosengeldes ein Versdumen der
dreimonatigen Befreiungsfrist zu verhindern.

Die Befreiung wirkt vom Beginn der Versicherungs-
pflicht an, wenn Sie oder |hre mitversicherten Familien-
angehorigen seitdem noch keine Leistungen in
Anspruch genommen haben, sonst ab Beginn des
Kalendermonats, der auf die Antragstellung folgt. Die
Befreiung kann nicht widerrufen werden. In Folge einer
Befreiung von der Versicherungspflicht in der Kranken-
versicherung besteht auch keine Versicherungspflicht
in der sozialen Pflegeversicherung. Mochten Sie — als
zuvor nicht gesetzlich krankenversicherte Person —
sich nicht befreien lassen, konnen Sie eine Kranken-
kasse wahlen und diese innerhalb von zwei Wochen
nach Leistungsbeginn der Agentur fiir Arbeit mitteilen.
Teilen Sie uns diese nicht rechtzeitig mit, werden

Sie bei der Krankenkasse angemeldet, bei der Sie
zuletzt — ggf. vor der privaten Krankenversicherung —
versichert waren. Sollten Sie noch nie gesetzlich kran-
kenversichert gewesen sein oder ist die letzte Kranken-
kasse nicht zu ermitteln, wird die Krankenkasse von
der Agentur fir Arbeit gewahilt.

Néhere Ausklnfte zu den Wahlméglichkeiten erteilen
die Krankenkassen.

72



9. Die Kranken-, Pflege-, Renten- und Unfallversicherung

Die Beitrage zur privaten Kranken- und Pflegeversiche-
rung kdénnen in einer bestimmten Héhe Ubernommen
werden (siehe » Abschnitt Private Versicherung).

— Versicherungsfreiheit

Wahrend des Bezugs von Arbeitslosengeld besteht
Versicherungsfreiheit in der gesetzlichen Kranken-
versicherung, wenn Sie zu Beginn des Bezugs min-
destens 55 Jahre alt sind und in den letzten 5 Jahren
fur Sie keine gesetzliche Krankenversicherung (Pflicht-
versicherung, freiwillige Versicherung, Familienversi-
cherung) bestanden hat. Weitere Voraussetzung ist,
dass Sie in dieser Zeit mindestens zweieinhalb Jahre
(zusammenhangend oder mit Unterbrechungen) in der
Krankenversicherung versicherungsfrei, von der Versi-
cherung befreit oder wegen hauptberuflich selbstandi-
ger Tatigkeit nicht versicherungspflichtig gewesen sind.
In diesem Fall ist lnnen der Zugang zur gesetzlichen
Krankenversicherung und damit auch zur Pflegeversi-
cherung verwehrt; es kdnnen jedoch Beitréage zu einer
privaten Versicherung Gbernommen werden. Sollten
diese Voraussetzungen bei Ihnen zutreffen, ist die Vor-
lage eines Befreiungsbescheides nicht notwendig. Bei
Versicherungsfreiheit missen Sie keinen Befreiungsan-
trag bei einer Krankenkasse stellen und keinen Befrei-
ungsbescheid vorlegen.

— Private Versicherung

Wenn Sie nicht der Versicherungspflicht unterliegen,
Ubernimmt |hre Agentur fir Arbeit die Beitrage zu lhrer
privaten Kranken- und Pflegeversicherung — aller-
dings nur bis zur Héhe der Beitrdge der gesetzlichen
Kranken- und Pflegeversicherung.

Fragen zur Fortsetzung einer privaten Kranken-/Pflege-
versicherung wahrend bzw. nach Beendigung des Leis-
tungsbezuges richten Sie bitte an Ihr Versicherungs-
unternehmen.
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— Ende der Versicherungspflicht

Mit dem Ende des Leistungsbezuges (z. B. weil der An-
spruch auf Arbeitslosengeld erschépft ist), endet auch
die Pflichtmitgliedschaft in der gesetzlichen Kranken-
und Pflegeversicherung. Tritt im unmittelbaren An-
schluss daran kein neuer Tatbestand der Versiche-
rungspflicht oder eine Familienversicherung in der
gesetzlichen Krankenversicherung ein, sollten Sie sich
umgehend an lhre Krankenkasse wenden, um eine
Fortsetzung des Krankenversicherungsschutzes
sicherzustellen. Nahere Auskinfte erteilen die Kran-
kenkassen.

Rentenversicherung/Altersversorgung
Wahrend Sie Arbeitslosengeld beziehen, werden Sie
grundsatzlich in der gesetzlichen Rentenversicherung

versichert.

i HINWEIS

Die Rentenversicherungsbeitrage werden von der
Agentur flr Arbeit alleine getragen.

Uber die Zeiten und Entgelte, die an die gesetzliche
Rentenversicherung gemeldet wurden, erhalten Sie
eine Entgeltbescheinigung. An die Rentenversicherung
wird als Entgelt nicht das bewilligte Arbeitslosengeld
gemeldet, sondern 80 % des Entgelts, das der Be-
messung des Arbeitslosengeldes zugrunde liegt.
Beispiel: Der Gewahrung des Arbeitslosengeldes liegt
ein tagliches Bemessungsentgelt von 60,50 Euro zu-
grunde. Fir jeden Tag mit Bezug von Arbeitslosengeld
werden 80 % von 60,50 Euro, das sind 48,40 Euro, als
Entgelt an die Rentenversicherung gemeldet, wahrend
der tagliche Leistungssatz Arbeitslosengeld bei diesem
Bemessungsentgelt maximal nur ca. 32,— Euro betragt.
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Wenn Sie zuletzt von der Versicherungspflicht in der
gesetzlichen Rentenversicherung befreit waren, z. B.
weil Sie Mitglied einer berufssténdischen Versiche-
rungs- oder Versorgungseinrichtung sind oder einen
entsprechenden Lebensversicherungsvertrag abge-
schlossen haben, tbernimmt die Agentur fiir Arbeit die
Beitrage zu lhrer privaten Altersversorgung nur bis
zur Hoéhe der (pauschalierten) Beitrage der gesetz-
lichen Rentenversicherung. Bis zu dieser H6he erstat-
tet die Agentur fiir Arbeit auf Antrag auch die Beitrage,
die Sie aufgrund einer freiwilligen Versicherung zur ge-
setzlichen Rentenversicherung gezahlt haben. Voraus-
setzung ist, dass Sie sowohl einen Befreiungsbescheid
der Allgemeinen Rentenversicherung fiir lhre letzte Be-
schaftigung als auch einen aktuellen Beitragsbescheid
der privaten Versorgungseinrichtung vorlegen. (Einzel-
heiten siehe » Zusatzblatt ,,Sozialversicherung“ zum
Antrag).

Unter bestimmten Voraussetzungen kénnen auch Zei-
ten der Arbeitslosigkeit ohne Leistungsbezug in der
Rentenversicherung als sogenannte Anrechnungszei-
ten berlicksichtigt werden. Anrechnungszeiten sollen
rentenrechtliche Nachteile ausgleichen, die dadurch
entstanden sind, dass Versicherte zeitweise an der Bei-
tragszahlung zur Rentenversicherung gehindert waren.
Zeiten der Arbeitslosigkeit kdnnen von |hrer Agentur
nur dann an die Rentenversicherung Ubermittelt wer-
den, wenn Sie auch als Nichtleistungsempfangerin/
Nichtleistungsempfénger
* bei lhrer Agentur fur Arbeit arbeitslos gemeldet sind;
» Eigenbemiihungen entsprechend » Abschnitt 2.4
unternehmen;
* den Vermittlungsbemuhungen lhrer Agentur fur Arbeit
entsprechend » Abschnitt 2.5 zur Verfiigung stehen;
* lhren Mitwirkungspflichten und Pflichten aus der Ein-
gliederungsvereinbarung (bzw. einem entsprechen-
den Verwaltungsakt) nachkommen (siehe hierzu
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auch » Abschnitt 16: ,,Hinweise fiir Arbeitslose,
die keine Leistungen beziehen“);

» existenzsichernde Leistungen wegen mangelnder
Bedurftigkeit nicht beziehen.

Entsprechend den gesetzlichen Anforderungen erwar-
tet die Bundesagentur fiir Arbeit auch, dass Sie mit der
Arbeitslosmeldung die Bereitschaft mitbringen, die in
der Eingliederungsvereinbarung festgehaltenen Maf3-
nahmen zur schnellen Beendigung der Arbeitslosigkeit
aktiv und uneingeschrankt zu unterstiitzen. Dies
schlief3t auch die Teilnahme an gegebenenfalls erfor-
derlichen MafRnahmen zur Aktivierung und beruflichen
Eingliederung ein. (Siehe hierzu auch » Abschnitt 16:
»Hinweise fiir Arbeitslose, die keine Leistungen be-
ziehen®).

Denken Sie bitte daran, dass Ihre Agentur fur Arbeit
die Arbeitsvermittlung fir einen Zeitraum von zwolf
Wochen einstellen kann (sogenannte Vermittlungs-
sperre), wenn Sie |hre Mitwirkungspflichten, Pflichten
aus der Eingliederungsvereinbarung oder die mit einem
Verwaltungsakt festgelegten Pflichten nicht erfiillen,
ohne daflr einen wichtigen Grund zu haben. Diese
Vermittlungssperre kann fur Sie erhebliche Nachteile
in der gesetzlichen Rentenversicherung haben, da
eine Anrechnungszeit wegen Arbeitslosigkeit fur diesen
Zeitraum nicht beriicksichtigt werden kann. Auch Zeiten
einer sich an die Vermittlungssperre anschliefenden
Arbeitslosigkeit mit erneuter Arbeitslosmeldung kénnen
durch den Rentenversicherungstrager nur dann als An-
rechnungszeiten bertcksichtigt werden, wenn Sie sich
wahrend der Vermittlungssperre fortlaufend und
ernsthaft um Arbeit bemiihen. In diesem Fall wird die
Zeit der Vermittlungssperre von der Rentenversiche-
rung als sogenannter Uberbriickungstatbestand vorge-
merkt.

76



9. Die Kranken-, Pflege-, Renten- und Unfallversicherung

Damit ein Uberbriickungstatbestand vorgemerkt wer-
den kann, mussen Sie wahrend der Vermittlungssperre
je Kalenderwoche in der Regel zwei schriftliche
Bewerbungen flr eine versicherungspflichtige Be-
schaftigung mit einer wéchentlichen Arbeitszeit von
mindestens 15 Stunden absenden. Die Bewerbungen
mussen sich auf Beschéaftigungen beziehen, die Sie
nach Ihren Kenntnissen und Fahigkeiten auch tatsach-
lich ausuben kénnen.

Die Eigenbemihungen sind dem Rentenversicherungs-
trager durch entsprechende Unterlagen, vor allem
durch Bewerbungsschreiben und die entsprechen-
den Antwortschreiben, liickenlos nachzuweisen.

Wir empfehlen lhnen, die entsprechenden Nachweise
unmittelbar nach Ablauf der Vermittlungssperre bei
Ihrem Rentenversicherungstrager vorzulegen, damit
diese Zeit in Inrem Versicherungskonto dokumentiert
werden kann.

Ihre Agentur fur Arbeit kann Zeiten der Arbeitslosigkeit
oder der Vermittlungssperre dem Rentenversicherungs-
tréager jedoch nur melden, wenn Sie rechtzeitig lhre
Versicherungsnummer bekannt gegeben haben.

Welche Zeiten dem Rentenversicherungstrager
Ubermittelt wurden, teilt lhnen lhre Agentur flr Arbeit

mit.
@ TIPP

Bitte bewahren Sie diese Mitteilungen als spateren
Nachweis auf!

Ob die Voraussetzungen fiir Anrechnungszeiten bei der
Rentenversicherung erfiillt sind, kann Ihre Agentur fur
Arbeit nicht beurteilen. Im Zweifel wenden Sie sich
daher bitte umgehend an Ihren Rentenversicherungs-
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trager oder dessen ortliche Auskunfts- und Beratungs-
stellen.

Durch eine der oben genannten Stellen sollten Sie sich
auch dann beraten lassen, wenn Sie beabsichtigen, in
absehbarer Zeit eine Rente wegen Erwerbsminderung
zu beantragen. Um eine bestehende Anwartschaft auf
eine solche Rente aufrechtzuerhalten, kénnte es még-
licherweise erforderlich sein, wahrend der Zeit der
Arbeitslosigkeit freiwillige Beitrage zu zahlen.

Unfallversicherung

Als Bezieher von Arbeitslosengeld sind Sie gegen
Unfall versichert, wahrend Sie einer besonderen Auf-
forderung, eine Agentur fur Arbeit oder andere Stelle
aufzusuchen, nachkommen (z.B. zur arztlichen Unter-
suchung, Vorstellung beim Arbeitgeber). Einen Unfall
mussen Sie sofort Ihrer Agentur fur Arbeit anzeigen.
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10. Die Anrechnung von
Nebeneinkommen

Wahrend des Bezuges von Arbeitslosengeld durfen Sie
eine selbstandige oder unselbstéandige Erwerbstatigkeit
ausuben und ein Nebeneinkommen erzielen. Die
Nebentitigkeit darf einen zeitlichen Umfang von

15 Stunden wdchentlich nicht erreichen

(siehe » Abschnitt 2.3).

Erreicht oder tberschreitet die Dauer der wochent-
lichen Arbeitszeit 15 Stunden, besteht wegen fehlender
Arbeitslosigkeit kein Anspruch auf Arbeitslosengeld.
Gegebenenfalls ist eine erneute Arbeitslosmeldung
erforderlich (siehe » Abschnitt 2.3).

Bei der Anrechnung des Nebeneinkommens wird ein
Freibetrag von 165 Euro monatlich bertcksichtigt.
Unter bestimmten Voraussetzungen kann ein héherer
Freibetrag gelten.

Sie sind verpflichtet, jede Nebentatigkeit lhrer
Agentur fiir Arbeit spatestens am Tag der Aufnahme
der Nebentétigkeit zu melden. Nutzen Sie

» www.arbeitsagentur.de/eservices » Leistungen
und Angebote der Agentur fiir Arbeit

» ,Verdnderung mitteilen“ fir diese Mitteilung.

Sie mussen von lhrem Arbeitgeber unverzuglich nach
Aufnahme der Nebentatigkeit die Nebeneinkommens-
bescheinigung verlangen. Diese wird durch den Arbeit-
geber auf elektronischem Wege an die Agentur flr
Arbeit Gbermittelt. Sie erhalten einen Abdruck der
Ubermittelten Daten von der Bundesagentur fiir Arbeit.
Auch jede Erhéhung der Arbeitszeit und des Neben-
verdienstes mlssen Sie anzeigen.
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Mehr zur Anrechnung von Nebeneinkommen finden
Sie im Informationsblatt ,,Wissenswertes zum
Thema Nebeneinkommen* unter:

» www.arbeitsagentur.de: » Downloadcenter

» Kachel: Arbeitslos und Arbeit finden

» Arbeitslosengeld | Nebeneinkommen

» Broschiire zum Nebeneinkommen bei Bezug von
Arbeitslosengeld

Zeigen Sie auch Aufwandsentschadigungen, die Sie
erhalten, an. lhre Agentur fir Arbeit wird Sie Uber die
Anrechnung bzw. Nichtanrechnung auf lhr Arbeits-
losengeld informieren.

Beziehen Sie Arbeitslosengeld bei beruflicher Weiter-
bildung, missen Sie auch die Leistungen angeben, die
Sie von lhrem Arbeitgeber oder dem Trager der Weiter-
bildungsmaRnahme wegen der Teilnahme an der Mal3-
nahme erhalten. Gleiches gilt, wenn Sie ohne Aus-
Ubung einer Beschéftigung fur die Teilnahme
Leistungen von dem aktuellen oder einem vorigen
Arbeitgeber erhalten. In diesem Fall wird ein monat-
licher Freibetrag von 400 Euro eingerdumt.
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Damit Sie lhre Geldleistungen bekommen, bendétigen
Sie ein Girokonto (Bankkonto). Arbeitslosengeld
erhalten Sie nur dann kostenfrei, wenn Sie die Geld-
leistungen auf Ihr Konto bei einem Geldinstitut in der
Bundesrepublik Deutschland oder bei einem Geld-
institut im sogenannten SEPA-Raum uberweisen
lassen. Der SEPA-Raum umfasst aktuell u.a. die Mit-
glieder der Européischen Union. Dazu gehdren auch:
Vereinigtes Konigreich, Island, Norwegen, Schweiz,
Liechtenstein, Monaco, San Marino, Andorra und Vati-
kanstadt. Sie sollten mdéglichst selbst Kontoinhaberin/
Kontoinhaber oder — bei einem gemeinsamen Konto —
zumindest Mitinhaberin/Mitinhaber sein.

Wichtig zu wissen:

Sie haben einen gesetzlichen Anspruch auf ein
sogenanntes Basiskonto.

Alle Informationen zum Basiskonto finden Sie auf der
Seite der BaFin.

Verweigern lhnen Banken die Einrichtung eines Basis-
kontos, lassen Sie sich dies schriftlich begrinden und
reichen Sie diesen Nachweis bitte ein.

Andert sich Ihre Bankverbindung, teilen Sie dies

bitte umgehend lhrer Agentur fur Arbeit mit. Sie
kénnen die Anderung der Bankverbindung auch lber
» www.arbeitsagentur.de/eservices » Mein Profil

» Daten und Einstellungen » Zahlungsverbindungen
im angemeldeten Bereich online mitteilen. Alternativ
nutzen Sie den » Vordruck ,,Veranderungsmitteilung®,
den Sie von lhrer Agentur fur Arbeit erhalten.
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Arbeitslosengeld wird Ihnen regelmafig monatlich
nachtraglich ausgezahlt. Der Zeitraum, flir den
gezahlt wird, ist auf dem Kontoauszug angegeben.

Es ist sichergestellt, dass Sie am ersten Arbeitstag
des Folgemonats Uber den Zahlungsbetrag verfiigen
kénnen. Auf mdgliche Verzdgerungen (z.B. verspéatete
Gutschrift auf Ihrem Konto) hat die Bundesagentur fir
Arbeit jedoch keinen Einfluss.

Einzelbetrage unter 10 Euro werden nicht ausbezahilt,
sondern so lange angesammelt, bis der Betrag erreicht
wird. Wenn allerdings schon langer als 6 Monate keine
Zahlung mehr erfolgt ist, wird auch ein Betrag unter

10 Euro ausgezahilt.

Anspriiche auf Arbeitslosengeld kénnen Ubertragen,
verpfandet oder wie Arbeitseinkommen gepfandet wer-
den. Pfandungsschutz kann dadurch sichergestellt wer-
den, dass Sie bei Ihrer Bank oder Sparkasse ein Pfan-
dungsschutzkonto im Sinne des § 850k
Zivilprozessordnung einrichten und die Uberweisung
der Leistung auf dieses Konto veranlassen. In diesem
Fall sind Sie innerhalb der fir das Pfandungsschutz-
konto festgelegten Grenzen vor Pfandung geschiitzt.

Erste Zahlung

Uber Ihren Antrag kann entschieden werden, wenn die
erforderlichen Antragsunterlagen vollstandig bei der
Agentur flr Arbeit vorliegen. Falls lhre Antragsunter-
lagen oder sonstige Griinde eine abschliefende Ent-
scheidung noch nicht zulassen, kann lhnen ein Vor-
schuss gezahlt werden, wenn lhr Leistungsanspruch
dem Grunde nach besteht und zur Feststellung seiner
Hohe voraussichtlich l1angere Zeit erforderlich ist. Sollte
noch nicht abschlieRend feststehen, ob Sie einen Leis-
tungsanspruch haben, kann auch eine vorlaufige Ent-
scheidung getroffen werden, wenn zur abschlie3en-
den Feststellung der Anspruchsvoraussetzungen
voraussichtlich noch langere Zeit erforderlich ist, die
Anspruchsvoraussetzungen jedoch mit hinreichender

82



11. Die Auszahlung der Leistung

Wahrscheinlichkeit bereits vorliegen und Sie die Um-
sténde, die einer sofortigen abschlieRenden Entschei-
dung entgegenstehen, nicht zu vertreten haben.
Vorschisse oder auf Grund einer vorlaufigen Entschei-
dung gezahlte Leistungen sind von lhnen zu erstatten,
wenn sich spater herausstellen sollte, dass sie lhnen
nicht zustanden oder die lhnen tatsachlich zustehen-
den Leistungen ubersteigen.

Wo erhalten Sie Auskiinfte?
Sie erreichen lhre Agentur fiir Arbeit montags —
donnerstags von 08:00 bis 18:00 Uhr und freitags

von 08:00 bis 14:00 Uhr Uber die gebihrenfreie
Servicerufnummer: 0800 4 5555 00
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12. Datenschutz

Die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO), das
Erste Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), das Zehnte
Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) sowie das Dritte Buch
Sozialgesetzbuch (SGB lll) schitzen Sie insbesondere
vor einer unzulassigen Verarbeitung lhrer personen-
bezogenen und personenbeziehbaren Daten. Diese
dirfen nur verarbeitet werden, wenn eine Rechts-
vorschrift das zulasst oder Sie der Verarbeitung dieser
Daten zugestimmt haben. Die Agentur fiir Arbeit
bendtigt lhre personenbezogenen Daten, um lhren
Anspruch auf Arbeitslosengeld feststellen und lhnen
entsprechende Leistungen auszahlen zu kénnen. lhre
Mitwirkungspflicht ergibt sich aus den §§ 60ff. des
Ersten Buches Sozialgesetzbuch (SGB I).

Wenn Sie Leistungen beantragt haben, werden die
erforderlichen personenbezogenen bzw. personen-
beziehbaren Daten in Dateien als elektronische Akten,
im Einzelfall in Papierakten sowie in den Daten-
verarbeitungsprogrammen der Bundesagentur fir
Arbeit erfasst und gespeichert. Die Daten, die in Papier-
akten bzw. in elektronischen Akten und sonstigen
Datenverarbeitungsprogrammen verarbeitet werden,
werden spéatestens 10 Jahre nach Abschluss des Leis-
tungsverfahrens gel6éscht, automatisch gespeicherte
Dateien teilweise bereits friiher. Uber die Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten, die in manuell oder
automatisiert gefiihrten Dateien gespeichert oder in
Akten enthalten sind, kénnen Sie Auskunft verlangen,
sie berichtigen oder in den gesetzlich geregelten Fallen
sperren oder l6schen lassen.

Erforderliche personenbezogene Daten uber Entgelt-
ersatzleistungen bei anderen Sozialversicherungs-
tragern kdnnen bei Vorliegen der gesetzlichen Voraus-
setzungen anlassbezogen elektronisch durch die BA
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beim zustandigen Trager abgerufen werden. Uber die
vom Sozialversicherungstrager bescheinigten Zeiten
werden Sie schriftlich benachrichtigt.

Ihre personenbezogenen Daten werden im erforder-
lichen Umfang zur Erfillung anderer Aufgaben der
Bundesagentur fiir Arbeit und der Agenturen fiir Arbeit
nach dem SGB Ill genutzt. An Stellen auf3erhalb der
Bundesagentur fiir Arbeit (z. B. an Krankenkassen,
Rentenversicherungstrager oder andere Behdrden)
werden lhre persdnlichen Daten nur in dem Umfang
Ubermittelt, der durch die Vorschriften des Sozial-
gesetzbuchs zugelassen ist. Arztliche und psycho-
logische Gutachten sind von der Ubersendung ausge-
nommen, wenn Sie der Ubermittiung ausdriicklich
widersprochen haben.

Weitere datenschutzrechtliche Hinweise finden Sie
unter » www.arbeitsagentur.de/datenschutz
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13. Der Nachweis des
Leistungsbezuges gegen-
uber anderen Behorden

Dass Sie Arbeitslosengeld beziehen, kénnen Sie mit
dem Bewilligungsbescheid Ihrer Agentur fur Arbeit und
dem Nachweis Uber die zuletzt an Sie Uberwiesene
Leistung (z. B. Kontoauszug lhrer Bank) nachweisen.

86



14. Steuerliche Folgen des Leistungsbezuges

14. Steuerliche Folgen
des Leistungsbezuges,
Nachweis gegenuber
dem Finanzamt

Der Bezug von Arbeitslosengeld ist steuerfrei. Er wird
jedoch bei der Ermittlung des Steuersatzes beruck-
sichtigt, dem Ihr Gbriges steuerpflichtiges Einkommen
unterliegt (Progressionsvorbehalt). Hierbei wird der
Betrag herangezogen, den Sie von |hrer Agentur fur
Arbeit erhalten haben. Er wird im Leistungsnachweis
ausgewiesen und an das Finanzamt gemeldet. Geben
Sie bitte deshalb diesen Betrag in Ihrer Einkommen-
steuererklarung an. Sofern Sie nicht bereits aus
anderen Griinden zur Einkommensteuer veranlagt
werden und deshalb eine Einkommensteuererklarung
abzugeben haben, sind Sie zur Abgabe einer Einkom-
mensteuererklarung jedenfalls dann verpflichtet, wenn
das Arbeitslosengeld, gegebenenfalls zusammen mit
anderen dem Progressionsvorbehalt unterliegenden
Leistungen (z. B. Insolvenzgeld, Kurzarbeitergeld),
die Sie oder lhre/lhr nicht dauernd getrennt lebende/r
Ehegattin/Ehegatte im selben Kalenderjahr erhalten
haben, 410 Euro ubersteigt. Fur Personen in einge-
tragenen Lebenspartnerschaften trifft dies ebenfalls
Zu.

Werden an Stelle der Beitrdge zur gesetzlichen
Kranken, Pflege- und Rentenversicherung Beitrage zur
privaten Versicherung tibernommen, werden diese
ebenfalls dem Finanzamt gemeldet. Solche Beitrage
sind Sonderausgaben, die bei der Ermittlung des
steuerlichen Einkommens abgezogen werden.

Die von der Agentur fiir Arbeit ibernommenen Bei-
trdge mindern den Abzugsbetrag; sie sind in der Ein-
kommensteuererklarung anzugeben.
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]
I HINWEIS

Néaheres Uber die steuerlichen Auswirkungen des
Bezuges von Arbeitslosengeld erfahren Sie von lhrem
Finanzamt.

Nachweis gegeniiber dem Finanzamt

Nach Ablauf jeden Kalenderjahres, in dem Sie Leistun-
gen bezogen haben, uUbertragt lhre Agentur fir Arbeit
bis zum letzten Tag des Monats Februar die Daten
Uber die im Vorjahr gewahrten Leistungen (einschliel3-
lich der ilbernommenen Beitrage zur privaten Kranken-
versicherung und Altersvorsorge) sowie die Dauer des
Leistungsbezuges automatisiert an die Finanz-
verwaltung. Im Anschluss an die Ubermittlung erhalten
Sie ohne besondere Aufforderung jeweils einen Leis-
tungsnachweis und einen Nachweis tber die an die
Finanzverwaltung gemeldeten Daten. In diesen Nach-
weisen sind alle dem Progressionsvorbehalt unter-
liegenden Leistungen (z.B. Arbeitslosengeld und
Insolvenzgeld) sowie die Ubernommenen Beitrage

zur privaten Krankenversicherung und Altersvorsorge
enthalten.

Bitte bewahren Sie diese Nachweise daher gut auf.

! BITTE BEACHTEN SIE

Zur Ubertragung der gewéhrten Leistungen
an die Finanzverwaltung wird Ihre Steuer-
Identifikationsnummer benétigt. Bitte geben
Sie diese im Antrag auf Arbeitslosengeld
an. Wenn Sie lhre Steuer-ldentifikations-
nummer nicht im Leistungsantrag angeben,
ist die Agentur flr Arbeit berechtigt, diese
bei der Finanzverwaltung zu erfragen.

Dies fiihrt ggf. zu Verzégerungen bei der
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Datentibermittlung an die Finanzverwaltung
und der Versendung lhres Leistungsnach-
weises!

Wenn Sie das Online-Angebot der Bundesagentur fur
Arbeit nutzen, kdnnen Sie eine Zweitschrift eines
Leistungsnachweises Uber |hre eServices ausdrucken.
Fir eine mehr als 5 Jahre zuruickliegende Zeit ist ein
Ersatz des Leistungsnachweises nicht moglich.
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15. Bescheide und Rechtsbehelfe

Die Entscheidung tber die von Ihnen beantragte

Leistung und jede spatere Anderung teilt Innen die fiir

Sie zusténdige Agentur flr Arbeit mit. Einen Bescheid

erhalten Sie auch,

* wenn lhrem Antrag nicht oder nicht in vollem Umfang
entsprochen werden kann,

* wenn das Arbeitslosengeld vermindert oder die Zah-
lung ganz eingestellt werden muss,

* wenn Sie die Leistung zu Unrecht erhalten und zu-
rickzuzahlen haben.

Sollten Sie mit einer Entscheidung lhrer Agentur fir
Arbeit nicht einverstanden sein, konnen Sie innerhalb
eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung
Widerspruch einlegen. Der Widerspruch muss bei der
Agentur flr Arbeit, die den Bescheid erlassen hat,
schriftlich oder in elektronischer Form eingelegt oder
dort personlich zur Niederschrift erklart werden. Nahe-
res entnehmen Sie bitte der Rechtsbehelfsbelehrung
des Bescheides gegen den Sie Widerspruch erheben
mochten. Er bewirkt, dass die Entscheidung der Agen-
tur fur Arbeit nochmals Uberpruft wird.

Kann lhrem Widerspruch nicht oder nicht in vollem Um-
fang abgeholfen werden, so erhalten Sie einen schrift-
lichen Widerspruchsbescheid, gegen den Sie Klage er-
heben kdnnen. Bei welchem Gericht, innerhalb welcher
Frist und in welcher Form die Klage einzureichen ist,
kénnen Sie der mit dem Widerspruchsbescheid er-
teilten Rechtsbehelfsbelehrung entnehmen.

Im Falle einer Klage muss Ihre Agentur fur Arbeit dem
Sozialgericht generell die vollstdndigen Leistungsunter-
lagen (ibersenden. Arztliche und psychologische Gut-
achten in diesen Leistungsunterlagen werden von der
Ubersendung nur dann ausgenommen, wenn Sie der
Ubermittlung ausdriicklich widersprochen haben.
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Teilarbeitslosengeld

Wenn Sie teilarbeitslos sind, besteht die Méglichkeit
Teilarbeitslosengeld zu beziehen. Sie sind teilarbeits-
los, wenn Sie eine versicherungspflichtige Beschéftigung,
die Sie neben mindestens einer weiteren versicherungs-
pflichtigen Beschaftigung ausgetibt haben, verloren
haben und eine versicherungspflichtige Beschafti-
gung suchen. Das » Merkblatt 1a fir Teilarbeitslosen-
geld finden Sie unter: » www.arbeitsagentur.de

» Download-Center » Kachel: Arbeitslos und Arbeit
finden » Arbeitslosengeld / Teilarbeitslosengeld

Arbeitslosigkeit soll verhindert oder beendet werden

Wie bei der Schadensversicherung gilt auch in der Arbeits-
losenversicherung der Grundsatz: Schadensverhitung
geht vor Schadensvergitung. In der Praxis bedeutet
dies: Die Vermittlung in Arbeit oder Berufsausbildung
sowie Leistungen der aktiven Arbeitsforderung (hier-
zu gehdren beispielsweise die Férderung der Berufs-
ausbildung, der beruflichen Weiterbildung und der Teil-
habe von Menschen mit Behinderungen am Arbeits-
leben) gehen vor.

Ihre Agentur fur Arbeit wird Ihre eigenen Bemihungen,
eine Arbeits- oder Berufsausbildungsstelle zu erhalten,
unterstiitzen. So kann sie unter bestimmten Voraus-
setzungen finanzielle Hilfen zur Férderung der Auf-
nahme einer versicherungspflichtigen Beschéaftigung
oder selbstandigen Tatigkeit leisten. Wichtig ist dabei,
dass Sie diese Hilfen vor der Arbeitsaufnahme, dem
Eintritt in ein Ausbildungsverhaltnis oder der Aufnahme
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einer selbstandigen Tatigkeit bzw. bevor die Kosten
entstanden sind, beantragen.

Hinweise fiir Arbeitslose, die kein Arbeitslosengeld
beziehen:

Informationen Uber Ihre Rechte und Pflichten finden
Sie im » Faltblatt ,,Arbeitssuchende und Arbeitslose
ohne Anspruch auf Arbeitslosengeld*

Insolvenzgeld

Falls lhr letzter Arbeitgeber seine Zahlungen einstellen
musste, haben Sie mdglicherweise noch Anspriiche
auf rickstandiges Arbeitsentgelt. In diesem Falle
kénnen Sie unter bestimmten Voraussetzungen
Insolvenzgeld beanspruchen. Auf das Insolvenzgeld
wird das fir denselben Zeitraum gezahlte Arbeits-
losengeld angerechnet.

i HINWEIS

Insolvenzgeld kdnnen Sie unter

» www.arbeitsagentur.de/eservices » Leistungen
und Angebote der Agentur fiir Arbeit » ,,Insolvenz-
geld beantragen® online beantragen. Weitere Informa-
tionen finden Sie im » Merkblatt ,,Insolvenzgeld“.

Grundsicherung fiir Arbeitsuchende

Wenn Arbeitslosengeld nicht, voriibergehend nicht
oder nicht in ausreichender Héhe gewahrt wird, kann
ein Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung fur
Arbeitsuchende bestehen.
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]
I HINWEIS

Beachten Sie hierzu das » Merkblatt Grundsicherung
fiir Arbeitsuchende — SGB II.

Fir Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
ist eine Antragstellung erforderlich. Um Nachteile zu
vermeiden, stellen Sie den Antrag gegebenenfalls
umgehend. Der Antrag ist bei dem fir Sie zustandigen
Jobcenter zu stellen. Zustandig ist das Jobcenter, in
dessen Bezirk Sie lhren gewdhnlichen Aufenthalt
haben.

93



17. Stichwortverzeichnis

17. Stichwortverzeichnis

A
Abfindung 61, 65
Altersrente 60, 66
Altersversorgung 74
Anderungen der Lohn-
steuerklasse 45
Anrechnungszeit (Renten-
versicherung) 75
Anschriftenanderung 25,
67
Anspruchsdauer 33, 35
Anwartschaftszeit 30
Arbeitgeberleistungen 61
Arbeitsablehnung 54
Arbeitsaufnahme 20, 91
Arbeitsbedingungen 23,
56
Arbeitsbescheinigung 17,
41
Arbeitsentgelt 39
Arbeitsgerichtliches Ver-
fahren 41
Arbeitslosigkeit 13, 15
Arbeitslosigkeit ohne
Leistungsbezug 75
Arbeitslosmeldung 13
Arbeitsuchendmeldung 13
Arbeitsunfahigkeit 27, 63
Arbeitszeit 42
Arztliche Untersuchung
55, 63
Aufenthaltstitel 26
Aufhebungsvertrag 54, 58
Aufnahme einer Beschafti-
gung 18

94

Auskiinfte 83

auslandische/r Arbeit-
nehmerin 26

Auslandische Versiche-
rungszeiten 32

Auszahlung der Leistung
81

B

BA-mobil App 4

Beendigung des Beschafti-
gungsverhaltnisses 54

Bemessung 40

Berechnungsgrundlagen 38

Berufliche Weiterbildung 52

Berufsausbildungsbeihilfe
60

Beschaftigung 18, 22

Beschaftigungssuche im
Ausland 22

Bewilligungsbescheid 38,
86

Bildungsgutschein 52

D
Datenschutz 84

E

Eigenbemihungen 21, 56

Einkommen 68, 87

Einkommensteuererklarung
87

Elterngeld 42, 60

Entlassungsentschadigung
61, 65

Erhohter Leistungssatz 48



17. Stichwortverzeichnis

Erléschen des Anspruchs
36

Erstattungspflicht 68

Erziehungsgeld 42

F
Faktorverfahren 44, 67

G

Grenzganger 16

Grundsicherung 36, 50,
59, 62, 65, 92

Grindungszuschuss 36

H
Hohe der Leistung 38

|
Insolvenzgeld 92

K
Kind, Kinderfreibetrag,
Kindergeld 49
Klage 90
Krankengeld / Krankentage-
geld / Krankengeld
der Sozialen Entschadi-
gung 32,60
Krankenversicherung 71
Krankheit 63, 66
Kindigung 54, 57
Kurzarbeitergeld 30, 40

L

Leistungsentgelt 44
Leistungsfortzahlung 28
Leistungsnachweis 87
Leistungssatz 44, 48
Lohnsteuerklasse 44

M

MafRnahmeablehnung /
MaRnahmeabbruch 55

MaRnahmen der beruflichen
Weiterbildung 24, 52

MaRnahmewidriges Ver-
halten 56

Meldepflicht 63

Mithelfende/r Familienange-

horige/r 18, 20
Mitteilungs- / Mitwirkungs-
pflichten 64

Mutterschaftsgeld 32, 60

N
Nebeneinkommen / Neben-
tatigkeit 66, 79

o
Ortsabwesenheit 23, 24

P
Pfandung 82
Pflegeunterstitzungsgeld
32
Pflegeversicherung 70
Pflege von Angehorigen 42
Private Altersversorgung 75
Progressionsvorbehalt 87
Psychologische Unter-
suchung 63

R

Rechtsbehelfe 90

Reise 23

Rentenversicherung 74

Rente wegen Erwerbs-
minderung 32, 60

Ruhen bei Sozialleistungen
60
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17. Stichwortverzeichnis

S
Schiiler 26, 66
Selbstandige 18, 79
Sozialdaten 84
Sperrzeit 37, 54, 64, 71
Steuer-Identifikations-
nummer 88
Student 26

T
Teilarbeitslosengeld 91

U

Ubergangsgeld 31, 60

Umzug 24

Unfallversicherung 78

Unterbrechung des Leis-
tungsbezuges 20

Urlaubsabgeltung 61, 71

96

Vv

Verflgbarkeit 22

Verletztengeld 32, 60

Versorgungskrankengeld
32, 60

Vorlaufige Entscheidung /
Vorschuss 82

w

Wehrdienst 32

Weiterbildung 24, 30, 52,
80

Widerspruchsbescheid /
Widerspruchsfrist 90

Wohngeld 62



18. Weitere Merkblatter

18. Weitere Merkblatter

Diese Merkblatter informieren Sie liber die Dienste
und Leistungen lhrer Agentur fiir Arbeit:

Merkblatt 1a
Informations-
blatt
Informations-
blatt

Faltblatt

Merkblatt

Merkblatt 6

Merkblatt 7

Merkblatt 8a
Merkblatt 8b
Merkblatt 8c
Merkblatt 8d
Merkblatt 10
Merkblatt 11
Merkblatt 12

Merkblatt 16

Merkblatt 17

Merkblatt 18
Merkblatt 20

Merkblatt

fur Teilarbeitslose

Wissenswertes zum Thema
Nebeneinkommen*
Wissenswertes zum Thema
Umzug und Reisen*
LJArbeitsuchende und Arbeitslose
ohne Anspruch auf Arbeitslosengeld*
Hinweise zum Versicherungspflicht-
verhaltnis auf Antrag in der Arbeits-
losenversicherung

Férderung der beruflichen Weiter-
bildung

Beschaftigung auslandischer
Arbeitnehmer in Deutschland
Kurzarbeitergeld — Arbeitgeber

und Betriebsvertretungen
Kurzarbeitergeld — Arbeitnehmer
Transferleistungen
Saison-Kurzarbeitergeld
Insolvenzgeld Arbeitnehmer
Angebote der Berufsberatung
Foérderung der Teilhabe am
Arbeitsleben

Werkvertrage — Beschéftigung aus-
landische Arbeitnehmer Nicht-EU-
Staaten

Berlcksichtigung von Entlassungs-
entschadigungen

Familie und Beruf
Arbeitslosengeld und Auslands-
beschaftigung

Grundsicherung fiir Arbeit-
suchende — SGB |

97



Kundenreaktionsmanagement

Unser Ziel: lhre Zufriedenheit.

Wir sind fiir Sie da

Uber ein Lob oder Ideen, wie wir besser werden
kénnen, freuen wir uns sehr.

Teilen Sie uns auch mit, wenn Sie mit uns nicht
zufrieden sind.

In jeder Agentur fur Arbeit gibt es ein Kundenreaktions-
management mit Ansprechpartnern. Gemeinsam
suchen wir nach einer Lésung lhres Anliegens.

So erreichen Sie das Kundenreaktionsmanagement
lhrer Agentur fiir Arbeit

* Personlich — fragen Sie in |hrer Agentur fir Arbeit
nach der/dem Kundenreaktionsbeauftragten

* Telefonisch — unter der Hotline 0800 4 5555 00
(gebuhrenfrei). Fragen Sie nach der/dem
Kundenreaktionsbeauftragten lhrer Agentur fur Arbeit

* Schriftlich — an lhre Agentur fur Arbeit
* Online — unter » www.arbeitsagentur.de

» Anregungen und Kritik oder nutzen Sie folgenden
QR-Code zur Kontaktaufnahme

Herausgeberin
Bundesagentur fiir Arbeit
Zentrale

FGL 31

Dezember 2025
www.arbeitsagentur.de

Herstellung
GGP Media GmbH, PoRneck


http://www.arbeitsagentur.de
http://www.arbeitsagentur.de

	Vorwort
	Das Wichtigste vorweg:
	12 Punkte, auf die es ankommt! 

	Inhaltsverzeichnis
	Erläuterung zur Zeichenverwendung
	1.  Was müssen Sie tun, wenn  Arbeitslosigkeit droht?
	2. Was müssen Sie tun, wenn  Arbeitslosigkeit eintritt?
	2.1 Arbeitslos melden
	2.2 Antrag stellen 
	2.3 Beschäftigungslos sein
	2.4 Pflichten aus der Eingliederungsvereinbarung,  Eigenbemühungen
	2.5 Verfügbar sein

	3. Ihr Anspruch auf Arbeitslosengeld
	3.1 Anwartschaftszeit
	3.2  Anspruchsdauer
	3.3 Was ist zu beachten, wenn kein Anspruch auf Arbeitslosengeld (mehr) besteht?
	3.4 Wann kann der Anspruch auf Arbeitslosengeld nicht mehr geltend gemacht werden?

	4. Die Höhe der Leistung
	4.1 Das  Arbeitsentgelt als Bemessungsgrundlage
	4.2 Die Bedeutung der Lohnsteuerklasse
	4.3 Allgemeiner oder erhöhter Leistungssatz
	4.4 Was ist zu beachten, wenn nur ein sehr geringer Anspruch auf Arbeitslosengeld besteht?
	4.5 Weitere Regelungen

	5. Ihr Anspruch auf Arbeitslosengeld bei beruflicher Weiterbildung
	6. Sperrzeit
	7. Ruhen des Anspruches
	7.1 Ruhen bei Sozialleistungen
	7.2 Ruhen bei  Arbeitgeberleistungen
	7.3 Unschädliche Leistungen

	8. Weitere Pflichten, die Sie beachten sollten
	8.1 Meldepflicht
	8.2 Mitwirkungs- und Mitteilungspflicht
	8.3 Erstattungspflicht

	9. Die Kranken-, Pflege-, Renten- und Unfallversicherung
	10. Die Anrechnung von Nebeneinkommen
	11. Die Auszahlung der Leistung
	12. Datenschutz
	13. Der Nachweis des Leistungsbezuges gegenüber anderen Behörden
	14. Steuerliche Folgen des Leistungsbezuges, Nachweis gegenüber dem Finanzamt
	15. Bescheide und Rechtsbehelfe
	16. Weitere Hilfen
	17. Stichwortverzeichnis
	18. Weitere Merkblätter



